
WIENER LANDTAG 

Beilage Nr. 23/1997 
E n t w u r f 

Gesetz, mit dem die Bezüge der Organe des Landes und der Gemeinde 
Wien geregelt und das Wiener Bezügegesetz 1995 und die Dienst­
ordnung 1994 geändert werden 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Gesetz über die Bezüge der Organe des Landes und der Gemeinde 
Wien (Wiener Bezüg~gesetz 1997} 

1. Abschnitt 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Den Mitgliedern der Landesregierung und des Landtages, 
dem Amtsführenden Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Stadt.,.. 
schulrates für Wien, den Bezirksvorstehern, den Bezirksvorsteher­
Stellvertretern und den Mitgliedern der Bezirksvertretungen 

·gebühren Bezüge nach diesem Gesetz. 
(2) Die in Abs. 1 genannten Personen werden in ihrer Gesamt­

heit als "Organe" bezeichnet. 
(3) Sofern in diesem Gesetz personenbezogene Bezeichnungen 

nur in männlicher Form verwendet werden, beziehen sie sich auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei Anwendung auf bestimmte 
Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 

2. Abschnitt 

Bezug und Sonderzahlung 

Bemessungsgrundlage 

§ 2. Bemessungsgrundlage für die Bezüge der Organe ist der Aus­
gangsbetrag gemäß§ 1 Abs. l und§ 3 Abs. 1 des Bundesverfas­
sungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funk­
tionäre, BGBl.I Nr. 64/1997. 
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Höhe des Bezuges 

§ 3. (1) Der monatliche Bezug beträgt für 
1. den Landeshauptmann 200 %, 
2. den Landeshauptmann~stellvertreter, der zugleich amts­

führender Stadtrat ist, 190 %, 
3. den Landeshauptmann-Stellvertreter, der nicht zugleich 

amtsführender Stadtrat ist, 110 %, 
4. das Mitglied der Landesregierung, das zugleich amts­

führender Stadtrat ist, 180 %, 
s. das von Z 1 bis 4 nicht erfaßte Mitglied der Landes­

regierung 100 %, · 

6. den Ersten Präsidenten des Landtages 140 %, 
7. den Stellvertreter des Ersten Präsidenten des Landtages 

100 %, 
8. den Vorsitzenden eines _Klubs des Landtages und Gemeinderates 

(bei Bestellung von geschäftsführenden Vorsitzenden jedoch 
nur für einen geschäftsführenden Klubvorsitzenden) 140 %, 

9. das Mitglied des Landtages, das zugleich Vorsitzender des 
Gemeinderates ist, 
a) wenn es Erster Vorsitzenqer des Gemeinderates ist, 95 %, 
b) wenn es stellvertretender Vorsitzender des Gemeinderates 

ist, 85 %, 
10. das von Z 6 bis 9 nicht erfaßte Mitglied des Landtages 76 %, 
11. den Amtsführenden Präsidenten des Stadtschulrates für Wien 

120 %, 

12. den Vizepräsidenten des Stadtschulrates für Wien, 
a) wenn er keinen weiteren Beruf mit Erwerbsabsicht ausübt, 

60 %, 
b) wenn er einen weiteren Beruf mit Erwerbsabsicht ausübt, 

50 %, 
13. den Bezirksvorsteher 117 %, 
14. den Bezirksvorsteher-Stellvertreter 50 %, 
15. den Klubobmann einer Bezirksvertretung 15 %, 

16. das von z 13 bis 15 nicht erfaßte Mitglied der Bezirksver­
tretung 4,9 % 

der Bemessungsgrundlage gemäß§ 2. 
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(2) Hätte ein Organ gleichzeitig Anspruch auf mehrere Bezüge 
gemäß Abs. 1 so gebührt nur der höchste Bezug, bei gleicher Höhe der 
in Abs. 1 zuerst genannte Bezug. 

(3) Ergibt sich nach Abs. 1 kein voller Schillingbetrag, so 
ist auf ganze Schilling aufzurunden. 

Beginn und Ende des Anspruches auf Bezug 

§ 4. (1) Der Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 z 10 und 16 gebührt ab dem 
Tag 
1. der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates oder der 

Bezirksvertretung, 
2. der erneuten Zuweisung des Mandates gemäß§ 92 Abs. 1 der Wiener 

Gemeindewahlordnung 1996, LGBl. für Wien Nr. 16, oder 
3. der Berufung gemäß§ 92 Abs. 2 und 3 der Wiener Gemeindewahl­

ordnung 1996. 
(2) Der Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 z 1 bis 7, 9, 13 und 14 ge­

bührt ab dem Tag der Wahl, der Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 z 11 und 
12 ab dem Tag der Bestellung. 

(3) Der Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 z Bund 15 gebührt ab dem 
Tag, an dem die Mitteilung gemäß§ 18 Abs. 1 der Wiener Stadt­
verfassung, LGBl. für Wien Nr. 28/1968, beim Bürgermeister oder 
gemäß§ 61a Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung beim Bezirksvor­
steher einlangt. 

(4) Der Bezug gebührt dem Grund und der Höhe nach bis zu dem 
Tag, an dem die Voraussetzungen hiefür wegfallen. Der Bezug ge­
bührt jedoch bis zum Ende des Kalendermonats, wenn das Organ 
durch Tod ausscheidet. 

(5) Besteht der Anspruch auf Bezug nicht für den ganzen 
Kalendermonat; so gebührt für jeden Tag des Anspruches ein 
Dreißigstel des Bezuges. 

Bezugsfortzahlung 

§ 5. (1) Dem in§ 3 Abs. 1 z 1 bis 14 genannten Organ, das keinen 
Anspruch auf Fortsetzung einer Erwerbstätigkeit hat, gebührt 
bei Ausscheiden aus der Funktion die Fortzahlung des Bezuges. 

f 

(2) Der Anspruch auf Bezugsfortzahlung besteht nur solange, 
als nicht Geldleistungen 
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1. aus einer Funktion nach diesem Gesetz, einem vergleichbaren 
Bundes- oder Landesgesetz oder aus einer Funktion im Rahmen 
der Europäischen Gemeinschaften, 

2. aus einer sonstigen Erwerbstätigkeit oder 
3. aus einer Pension 
zustehen. 

(3) Die Bezugsfortzahlung gebührt 
1. dem Anspruchsberechtigten, der aufgrund des§ 2 des Unvereinbar­

keitsgesetzes 1983, BGBl.Nr. 330, oder eines in Ausführung 
dieser Bestimmung erlassenen Landesgesetzes keinen weiteren 
Beruf mit Erwerbsabsicht ausüben durfte, für höchstens ein 
Jahr, 

2. sonst für höchstens sechs Monate. 
(4) Der Anspruch auf Bezugsfortzahlung entfällt, wenn 

1. eine Geldleistung nach Abs. 2 deswegen nicht zusteht, weil das 
(ehemalige) Organ darauf verzichtet hat, oder 

2. eine Pension auf Antrag gebühren würde. 
(5) Wurde jemandem schon früher der Bezug gemäß Abs. 1 fort­

gezahlt oder hat er eine gleichartige Leistung nach einem ver­
gleichbaren Bundes- oder Landesgesetz oder den Vorschriften 
der Europäischen Gemeinschaften erhalten, dann sind diese 
Leistungen auf den nunmehrigen Anspruch anzurechnen. 

(6) Im übrigen gelten mit Ausnahme des§ 18 die Bestimmungen 
dieses Gesetzes über den Bezug auch für die Bezugsfortzahlung. 

Kürzung des Bezuges 

§ 6. (1) Beim Mitglied der Landesregierung oder Bezirksvorsteher, 
das/der Bediensteter (Anspruchsberechtigter auf Ruhe- oder Ver-. 
sorgungsbezug) einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, einer 
solchen Stiftung, Anstalt oder eines solchen Fonds ist und dessen 
Dienstrecht nicht in die Gesetzgebungskompetenz des Landes Wien 
fällt, verringert sich der Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 z 1 bis 5 
oder 13 um sein Diensteinkommen (seinen Ruhe- oder Versorgungs­
bezug), soweit nicht die Dienstrechtsvorschriften die Stillegung 
des Diensteinkommens (des Ruhe- oder Versorgungsbezuges) vor­
sehen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn auf das Organ§§ 4 bis 7 des 
Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffent­
licher Funktionäre anzuwenden sind. 
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(3) Das Mitglied der Landesregierung, das vom Land/von der 
Gemeinde Wien als dessen/deren Vertreter in eine Körperschaft, 
Gesellschaft, Anstalt oder einen Fonds entsendet oder als solches 
von einer Körperschaft, Gesellschaft, Anstalt oder einem Fonds 
gewählt wird, hat die Bezüge, die ihm in dieser Eigenschaft 
aus welchem Titel immer zukommen, an das Land/die Gemeinde Wien 
abzuführen oder ihre unmittelbare Abfuhr zu veranlassen. 

Sonderzahlung 

§ 7. Neben dem (fortgezahlten) Bezug gebührt dem (ehemaligen) 
Organ für jedes Kalenderhalbjahr eine Sonderzahlung von einem 
sechstel der Summe der Bezüge, die ihm nach diesem Gesetz für das . 
betreffende Kalenderhalbjahr zustehen (13. und 14. Bezug). 

Fälligkeit und Auszahlung des Bezuges 
und der Sonderzahlung 

§ a. (1) Der Bezug ist jeweils am Monatsersten, frühestens jedoch 
am Tag des Anspruchsbeginnes, im voraus fällig. 

(2) Die Sonderzahlung für das erste Kalenderhalbjahr ist 
am 1. Juni, die Sonderzahlung für das zweite Kalenderhalbjahr 
am 1. Dezember fällig. 

(3) Beginnt der Anspruch auf den Bezug für Juni oder 
Dezember nach dem Monatsersten, so wird die Sonderzahlung mit 
dem ersten Tag des Bezugsanspruches fällig. Endet der Anspruch 
auf den Bezug in den Monaten Jänner bis Mai und Juli bis November, 
so wird die Sonderzahlung sofort fällig. 

(4) Der Bezug und die Sonderzahlung sind am Fällig~eitstag 
oder, wenn dieser Tag kein Arbeitstag ist, am vorhergehenden 
Arbeitstag auszuzahlen. 

(5) Das Organ hat dafür zu sorgen, daß die ihm gebührenden 
Geldleistungen unbar auf ein Konto überwiesen werden können. 

3. Abschnitt 

Sonstige Ansprüche 

Dienstwagen 

§ 9. (1) Den in§ 3 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 6, 7 und 11 genannten 
Organen gebührt ein Dienstwagen. 
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(2) Der Anspruchsberechtigte hat für die Benützung des 
Dienstwagens einen monatlichen Beitrag von 1,5 % des Anschaf­
fungspreises dieses Dienstwagens, höchstens aber von 7 % der 
Bemessungsgrundlage gemäß§ 2 an das Land/die Gemeinde Wien zu 
leisten. 

. 
. Auslagenersatz für Mitglieder des Landtages 

und Bezirksvorsteher 

§ 10. (1) Dem Mitglied des Landtages und dem Bezirksvorsteher sind 
die nachgewiesenen Auslagen, die durch die Ausübung des Mandates 
entstehen (Fahrtkosten, Aufenthaltskosten, Bürokosten einschließ­
lich der Betriebsausgaben und Ausgaben für.Mitarbeiter, sonstige 
Auslagen mit Ausnahme von Bewirtungskosten) zu ersetzen. Der 
Auslagenersatz ist jedoch für ein Kalenderjahr mit 6 % der Be­
messungsgrundlage gemäß§ 2 je Kalendermonat der Funktionsaus­
übung begrenzt; § 4 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(2) Auslagen sind nur dann zu ersetzen, wenn sie spätestens 
drei Monate nach dem Ende des Kalenderjahres, in dem sie entstan­
den sind, beim Magistrat geltend gemacht werden. 

§ 11. 
1. der 
2. der 

mit 

Vergütung für Dienstreisen 

(1) Dienstreisen in Ziele außerhalb Wiens 
1 bis 5 genannten Organe, in § 3 Abs. 

in § 3 Abs. 
Genehmigung 

1 Z 
1 Z 
des 

6 bis 13 genannten Organe im Auftrag oder 
Landeshauptmannes/Bürgermeisters und 

3. der in§ 3 Abs. 1 Z 14 bis 16 genannten Organe im Auftrag oder 
mit Genehmigung des Bürgermeisters oder des Bezirksvorstehers 

sind nach den für Beamte der Gemeinde Wien, Dienstklasse IX, 
geltenden Vorschriften abzugelten. 

(2) Für Dienstreisen im Inland gebührt keine Tagesgebühr. Die 
in§ 3 Abs. 1 z 1 biss genannten Organe haben Anspruch auf die 
Nächtigungsgebühr in der Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten für Dienstreisen soweit nicht, als 
die Kosten vom Land/von der Gemeinde Wien unmittelbar getragen 
werden. 
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Kommissionsgebühren und Sitzungsgelder 
für Mitglieder der Bezirksvertretungen 

§ 12. (1) Dem Mitglied einer Bezirksvertretung gebührt für jeden 
halben Tag, an dem es zu kommissionellen Verhandlungen entsendet 
wird, ein Vergütung von 11 % seines Bezuges. Eine solche Ver­
gütung gebührt auch den gewählten Mitgliedern (oder in ihrer 
Vertretung den Ersatzmitgliedern) der gesetzlich vorgeschriebenen 
Ausschüsse und einer von der Bezirksvertretung zu bestimmenden 
Kommission(§§ 66a und 66f der Wiener Stadtverfassung) für die 
Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse oder der Kommission. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für den Bezirksvorsteher, den Be­
zirksvorsteher-Stellvertreter und den Klubobmann der Bezirksver­
tretung. 

(3) § 3 Abs. 3 ist anzuwenden. 

Krankenfürsorge 

§ 13. (1) Die in§ 3 Abs. 1 z 1 bis 14 genannten Organe.sind 
Mitglieder der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt 
Wien, sofern sie nicht aus anderen, nicht in ihrer Funktion 
liegenden Gründen in einer gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversichert oder Pflichtmitglieder einer Krankenfürsorge­
einrichtung eines pffentlich-rechtlichen Dienstgebers sind. 
Die Mitgliedschaft besteht für die Zeit der Bezugsfortzahlung 
gemäß§ 5 weiter. 

(2) Die von Abs. 1 erfaßten Organe und das Land/die Ge­
meinde Wien haben nach Maßgabe der Satzungen der Krankenfürsorge­
anstalt der Bediensteten der Stadt Wien zu den Lasten dieser 
Anstalt beizutragen. Die Beiträge sind vom Bezug und von der 
Sonderzahlung zu entrichten. 

Unfallfürsorge 

§ 14. Für das Organ gelten§§ 2 bis 35, 41 und 41a des bnfallfür­
sorgegesetzes 1967 - UFG 1967, LGBl. für Wien Nr. 8/1969, mit der 
Maßgabe, daß 
1. als Versehrter gemäß§ 2 z 1 UFG 1967 eine Person gilt, die 

als Organ durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
geschädigt wurde; 
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2. an die Stelle des Dienstverhältnisses gemäß§ 2 Z 10 und 11 
UFG 1967 die Funktion als Landeshauptmann/Bürgermeister, 
als Mitglied der Landesregierung/des Stadtsenates, ais Mit­
glied des Landtages/Gemeinderates oder als eines der in§ 3 
Abs. 1 z 11 bis 16 genannten Organe und an die stelle des 
Ortes der Dienstverrichtung der Ort der Ausübung einer dieser 
Funktionen tritt; 

3. Bemessungsgrundlage gemäß§ 25 Abs. 1 und 2 UFG 1967 der unge­
kürzte Bezug des Versehrten, beim Klubobmann oder sonstigen 
Mitglied einer Bezirksvertretung 20 % des Bezuges gemäß§ 3 
Abs. 1 z 13 ist, die für den Monat des Eintrittes der Ver­
sehrtheit gebühren. 

4. Abschnitt 

Pensionsversicherung 

Pensionsversicherungsbeitrag 

§ 15. (1) Das in§ 3 Abs. 1 Z 1 bis 14 genannte Organ hat für 
jeden Kalendermonat seiner Funktion und der Bezugsfortzahlung 
einen monatlichen Pensionsversicherungsbeitrag von 11,75 % des 
Bezuges und von jeder Sonderzahlung einen Pensionsversicherungs-

. beitrag von 11,75 % der Sonderzahlung an das Land/die Gemeinde 
Wien zu .leisten. Für die Beitragsgrundlagen gelten§§ 45 und 54 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl.Nr. 189/1955. 

(2) Abs. 1 und§§ 16 und 17 gelten nicht für das Organ, das 
in einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis steht. 

Anrechnungsbetrag 

§ 16.(1) Endet der Anspruch auf Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 ~ 1 bis 14 
oder auf Bezugsfortzahlung, so hat das Land/die Gemeinde Wien 
an den Pensionsversicherungsträger, der aufgrund einer ausgeübten 
Erwerbstätigkeit zuständig ist oder zuletzt zuständig war, einen 
Anrechnungsbetrag zu leisten. 

(2) War das Organ bis zu dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt -
abgesehen vom Bundesbezügegesetz, BGBl.I Nr. 64/1997 - nach 
keinem Bundesgesetz in der Pensionsversicherung pflichtver-
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sichert, so ist der Anrechnungsbetrag an die Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten zu leisten. 

(3) Der Anrechnungsbetrag beträgt 22,8 % aller Beitrags­
grundlagen nach§ 15 Abs. 1. 

(4) Der Anrechnungsbetrag ist binnen sechs Monaten nach 
dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt zu leisten. 

Anrechnung 

§ 17. Die im Anrechnungsbetrag berücksichtigten vollen Kalender­
monate gelten als Beitragsmonate der Pflichtversicherung im 
Sinn der vom Pensionsversicherungsträger anzuwendenden sozialver­
sicherungsrechtlichen Vorschriften. 

5. Abschnitt 

Freiwillige Pensionsvorsorge 

§ 18. (1) Für das Organ, das aufgrund des§ 2 des Unvereinbarkeits­
gesetzes 1983 oder eines in Ausführung dieser Bestimmung erlasse-.. 
nen Landesgesetzes keinen anderen Beruf mit Erwerbsabsicht ausüben 
darf, ist ein Betrag von 10 % des gemäß§§ 3 und 4 gebührenden 
Bezuges und der entsprechenden Sonderzahlung an eine vom Organ 
durch schriftliche Erklärung ausgewählte Pensionskasse oder an 
ein von ihm in gleicher Weise ausgewähltes Versicherungsunterneh­
men für einen Versicherungsvertrag für eine Rentenversicherung 
ohne Rückkaufsrecht zu leisten. 

(2) Das in§ 3 Abs. 1 z 1 bis 14 genannte und von Abs. 1 
nicht erfaßte Organ kann sich durch schriftliche Erklärung gegen­
über dem Magistrat zur Leistung eines Beitrages in eine von 
ihm ausgewählte Pensionskasse verpflichten. In diesem Fall ver­
ringert sich der gemäß§§ 3 und 4 gebührende Bezug auf zehn 
Elftel. Das Land/die Gemeinde Wien hat für das Organ einen Bei­
trag von 10 % des verringerten Bezuges und der entsprechenden 
Sonderzahlung an die Pensionskasse zu leisten. 

(3) § 1, § 2 Abs. 2 und§§ 3 bis 18 des Pensionskassenvor­
sorgegesetzes, BGBl.I Nr. 64/1997, gelten mit der Maßgabe, daß 
1. das Land/die Gemeinde Wien an die Stelle des Bundes, 
2. § 3 Abs. 1 z 1 bis 14 dieses Gesetzes an die stelle des§ 1 

des Bundesbezügegesetzes (BBG), BGBl. I Nr, 64/1997, 
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3. § 3 Abs. 1 z 1 bis 14 und§ 18 Abs. 2 dieses Gesetze~ an die 
Stelle des§ 3 BBG und 

4. der Bezug oder die Funktion gemäß§ 3 Abs. 1 Z 1 bis 14 dieses 
Gesetzes an die Stelle des Bezuges oder der Funktion nach 
dem BBG 

treten. 

6. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Verzichtsverbot 

§ 19. Das Organ darf auf Geldleistungen nach diesem Gesetz 
nicht verzichten. 

Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen 
Verjährung 

§ 20. §§ 9 und 10 der Besoldungsordnung 1994, LGBl. für Wien 
Nr. 55, gelten mit der Maßgabe, daß rückforderbare Leistungen auch 
durch Abzug von den nach diesem Gesetz oder dem Wiener Bezügege­
setz 1995, LGBl. für Wien Nr. 71, gebührenden Leistungen herein­
zubringen sind. 

Meldepflicht 

§ 21. Der nach diesem Gesetz Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, 
jede ihm bekannte Änderung in den Voraussetzungen, die den Ver­
lust oder die Minderung seines Anspruches begründet, binnen 
einem Monat dem Magistrat schriftlich zu melden. Gleiches gilt 
hinsichtlich der Voraussetzungen, die gemäß§ 13 für di: Zuge­
hörigkeit zur Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt 
Wien von Bedeutung sind. 

Verweisung auf andere ~Gesetze 

§ 22. (1) soweit dieses Gesetz auf andere Wiener Landesgesetze 
verweist, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind 
diese in der am 1. August 1997 geltenden Fassung anzuwenden. 
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Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

§ 23. Soweit dieses Gesetz auf (ehemalige) Bezirksvorsteher, 
Bezirksvorsteher-Stellvertreter und Mitglieder der Bezi:ksvertre­
tungen anzuwenden ist, handelt es sich um Aufgaben, die von der 
Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen sind. 

Inkrafttreten 

§ 24. Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 

Artikel II 

Das Wiener Bezügegesetz 1995, LGBl. für Wien Nr. 71, zuletzt ge­
ändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 8/1997, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Abs. 5 Z 1 lautet: 

"1. für den Ersten Vorsitzenden des Gemeinderates 10.S % der 
Bemessungsgrundlage," 

2. § 3 wird aufgehoben. 

3. In§ 5 Abs. 1 wird die Wortfolge "Bezuges ein~s Mitgliedes 
des Landtages" durch die Wortfolge "Bezuges eines Mitgliedes 
des Landtages gemäß§ l" ersetzt. 

4. § 5 Abs. 2 Z 2 lautet: 

"2. der Zeit als Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates 
oder des Europäischen Parlaments, wenn für diese Zeit ein 
Beitrag geleistet wird, der für die Zeit vor dem 
1. Jänner 1981 6 %, für die Zeit vom 1. Jänner 1981 bis 
31. Jänner 1983 7 %, für die Zeit vom 1. Februar 1983 bis 
31. Dezember 1994 13 % und für die Zeit ab 1. J~nner 1995 
18,49 % der den Pensionsbeiträgen nach dem Bezügegesetz, 
BGBl.Nr. 273/1972, zugrunde liegenden Bezüge und Sonder-
. zahl ungen beträgt, " 
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5. Dem§ 11 Z 2 wird folgender Halbsatz angefügt: 

"§§ 48 bis 51 gelten nicht, wenn ein anderer gesetzlicher 
Anspruch auf gleichartige Leistungen besteht;" 

6. In§ 11 Z 3 wird der Ausdruck "Dienstentsagung" durch den 
Ausdruck "Austritt" ersetzt. 

7. §§ 14 und 15 werden aufgehoben. 

8. In§ 16 wird die Wortfolge "mit Ausnahme des ehemaligen 
Landeshauptmannes" durch den Ausdruck "mit Ausnahme des 
vor dem 1. Jänner 1998 aus der Funktion ausgeschiedenen 
Landeshauptmannes" ersetzt. 

9. Dem§ 17 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Beim ehemaligen Landeshauptmann ist von einem Bezug von 
200 % des Gehaltes eines Beamten der Gemeinde Wien der 
Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6, auszugehen." 

10. § 20 lautet: 

"§ 20. (1) Besteht neben dem Anspruch auf Ruhebezug gemäß 
§ 16 ein Anspruch auf 
1. Bezug .oder Ruhebezug nach diesem Gesetz, dem Wiener Be­

zügegesetz 1997, dem Bezügegesetz, BGBl.Nr. 273/1972, oder 
dem Bundesbezügegesetz oder 

2. Einkünfte der in§ 38 lit. d bis 1 des Bezügegesetzes, 
BGBl.Nr. 273/1972, genannten Art, 

so gebührt der Ruhebezug gemäß§ 16 nur in dem Ausmaß, um das 
die Summe der in Z 1 und 2 genannten Einkünfte hinter der 
Einkommensgrenze zurückbleibt. Einkommensgrenze ist für 
den ehemaligen Landeshauptmann 200 % des Gehaltes eines 
Beamten der Gemeinde Wien der'Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6, 
sonst der Bezug gemäß § 12 z 1 .. 
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(2) Abs. 1 gilt nur insoweit, als nicht§§ 4 bis 7 
und§ 11 Abs. 3 bis 7 des Bundesverfassungsgesetzes über die 
Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, BGBl.I Nr. 
64/1997, anzuwenden sind. Bei Anwendung des§ 11 Abs. 6 die­
ses Bundesverfassungsgesetzes gilt die Einkommensgrenze 
gemäß Abs. 1 als Betrag im Sinn des§ 5 Abs. 4 des genannten 
Bundesverfassungsgesetzes." 

11. In§ 24 wird die Wortfolge "des Bezuges gemäß§ 12 Z 1" 
durch die Wortfolge "der Einkommensgrenze gemäß§ 20 11 er­
setzt. 

12. Dem 2. Abschnitt wird nach§ 25 folgender§ 25a angefügt: 

"§ 25a. §§ 16 bis 25 gelten auch für den ehemaligen„Amts­
führenden Präsidenten und den ehemaligen Vizepräsidenten 
des Stadtschulrates für Wien sowie für ihre Hinterbliebenen 
mit der Maßgabe, daß 
1. die Funktion des Amtsführenden Präsidenten oder des Vize­

präsidenten der Funktion eines Mitgliedes der Landes­
regierung gleichzuhalten ist und 

2. gemäß§ 17 Abs. 2 beim ehemaligen Amtsführenden Präsidenten 
von einem Bezug von 148,75 % des Gehaltes eines Beamten der 
Gemeinde Wien der Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6, und beim 
ehemaligen Vizepräsidenten von einem Bezug von 74,375 % 

dieses Gehaltes auszugehen ist." 

13. § 26 Abs. 3 und 4 wird aufgehoben. 

14. In§ 28 Abs. 1 wird die Wortfolge "des Bezuges eines Bezirks­
vorstehers" durch die Wortfolge "des Bezuges eines 'Bezirks­
vorstehers gemäß§ 26 Abs. 1 11 ersetzt. 

15. In§ 31 Abs. 5 wird die Wortfolge "der Bezug eines Bezirks­
vorstehers" durch die Wortfolge "der Bezug eines Bezirksvor­
stehers gemäß§ 26 Abs. 111 ersetzt. 

16. § 36 wird aufgehoben. 
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17. In§ 38 Abs. 1 wird .die Wortfolge "des Bezuges eine~ Bezirks­
vorsteher-Stellvertreters" durch die Wortfolge "des Bezuges 
eines Bezirksvorsteher-Stellvertreters gemäß§ 35 Abs. l" 
ersetzt. 

18. In§ 41 Abs. 5 wird die Wortfolge "der Bezug eines Bezirks­
vorsteher-Stellvertreters" durch die Wortfolge "der Bezug 
eines Bezirksvorsteher-Stellvertreters gemäß§ 35 Abs. l" 
ersetzt. 

19. Der 5. Abschnitt wird aufgehoben. 

20. In§ 46 Abs. 1 wird die Wortfolge "das Mitglied der Landes­
regierung mit Ausnahme des Landeshauptmannes," durch die 
Wortfolge "das Mitglied der Landesregierung, der Amtsführende 
Präsident und der Vizepräsident des Stadtschulrates für 
Wien," ersetzt. 

21. § 46 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Pensionsbeitrag beträgt 
1. für das Mitglied des Landtages 18,49 % des Bezuges gemäß 

§ 1 und der Sonderzahlung gemäß§ 45, 
2. für den Landeshauptmann 21 1 49 % des Bezuges gemäß§ 17 

Abs. 2 dritter Satz. und der Sonderzahlung gemäß§ 45, 
3. für die übrigen Mitglieder der Landesregierung 21,49 % des 

Bezuges gemäß§ 12 und der Sonderzahlung gemäß§ 45, 
4. für den Amtsführenden Präsidenten und den Vizepräsidenten 

des Stadtschulrates für Wien 21,49 % des Bezuges gemäß 
§ 25a Z 2 und der Sonderzahlung gemäß§ 45, 

5. für den Bezirksvorsteher 21,49 % des Bezuges gemäß§ 26 
Abs. 1 und der Sonderzahlung gemäß§ 45 und 

-• 
6. für den Bezirksvorsteher-Stellvertreter 18,49 % des Be-

zuges gemäß§ 35 Abs. 1 und ' der Sonderzahlung gemäß§ 45. 11 

22. In§ 46 Abs._ 5 wird der Ausdruck "1,5 %" durch den Ausdruck 
"5,49 %" ersetzt. 
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23. § 47 Abs. 8 lautet: 

"(8) § 8 Abs. 1, §§ 9 und 10 der Besoldungsordnung 1994, 
LGBl. für Wien Nr. 55, gelten für Geldleistungen an ehemalige 
Funktionäre und ihre Hinterbliebenen sinngemäß." 

24. § 52 lautet: 

"§ 52. (1) Würde für denselben Zeitraum Anspruch 
1. auf einen Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 z 1 bis 5, 11 oder 12 des 

Wiener Bezügegesetzes 1997 und einen Ruhebezug gemäß§ 4 
oder§ 16 dieses Gesetzes, 

2. auf einen Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 Z 6 bis 10 des Y,iener 
Bezügegesetzes 1997 und einen Ruhebezug gemäß§ 4 dieses 
Gesetzes oder 

3. auf einen Bezug gemäß§ 3 Abs. 1 z 13 des Wiener Bezüge­
gesetzes 1997 und einen Ruhebezug gemäß§ 4 oder§ 27 
dieses Gesetzes 

bestehen, dann besteht kein Anspruch auf den Ruhebezug. 
(2) Kein Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsbezug 

gemäß§ 37 oder§ 40 besteht, wenn für denselben Zeitraum 
ein Bezug, Ruhe- oder Versorgungsbezug nach dem Bundesbezüge­
gesetz oder dem Bezügegesetz, BGBl.Nr. 273/1972, gemäß§ 3 
Abs. 1 z 1 bis 14 des Wiener Bezügegesetzes 1997 oder nach 
dem 1. bis 4. Abschnitt dieses Gesetzes gebührt. 

(3) Bei Ausscheiden aus einer in§ 3 Abs. 1 z 1 
bis 14 des Wiener Bezügegesetzes 1997 genannten Funktion 
ist ein allenfalls gebührender Ruhebezug nach diesem Gesetz 
neu zu bemessen. Ausgenommen ist ein Ruhebezug gemäß§ 62d." 

25. §§ 55 und 56 werden aufgehoben. 

I 

26. In§ 57 Abs. 2 wird das Datum "l. Mai 1996" durch das Datum 
11 1. August 1997" ersetzt. 

27. In§ 60 Abs. 3 wird der Ausdruck"§ 20 11 durch den Ausdruck 
"§§ 19 und 20 11 ersetzt. 
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28. Dem§ 60 werden folgende Abs. 6 bis 8 angefügt: 

"(6) Abs. 2 gilt auch für den ehemaligen Amtsführenden 
Präsidenten und den ehemaligen Vizepräsidenten des Stadt­
schulrates für Wien, die vor dem 1. Juli 1985 aus der Funktion 
ausgeschieden sind, und für ihre Hinterbliebenen mit der 
Maßgabe, daß beim ehemaligen Amtsführenden Präsidenten vom 
Bezug eines amtsführenden Stadtrates gemäß§ 11 des Wiener 
Bezügegesetzes in der am 30. Juni 1985 geltenden Fassung aus­
zugehen ist, beim ehemaligen Vizepräsidenten von der Hälfte 
dieses Bezuges. 

(7) Auf den ehemaligen Amtsführenden Präsidenten und 
den ehemaligen Vizepräsidenten des Stadtschulrates für Wien, 
die in der Zeit vom 1. Juli 1985 bis 30. Juni 1995 aus der 
Funktion ausgeschieden sind, und auf ihre Hinterbliebenen ist 
Abs. 3 anzuwenden; weiters ist der Bemessung des Ruhe- und 
Versorgungsbezuges beim ehemaligen Amtsführenden Präsidenten 
der Bezug eines amtsführenden Stadtrates gemäß§ 11 des 
Wiener Bezügegesetzes in der am 30. Juni 1995 geltenden 
Fassung zugrunde zu legen, beim ehemaligen Vizepräsidenten 
die Hälfte dieses Bezuges. 

(8} Abs. 1 bis 7 gelten nur insoweit, als nicht§§ 4 
bis 7 und§ 11 Abs. 3 bis 7 des Bundesverfassungsgesetzes 
über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre 
anzuwenden sind. Bei Anwendung des§ 11 Abs. 6 dieses Bundes­
verfassungsgesetzes gelten die sich aus Abs. 1 bis 7 er­
gebenden Einkommensgrenzen als Beträge im Sinn des§ 5 
Abs. 4 des genannten Bundesverfassungsgesetzes." 

29. § 61 wird aufgehoben. 

30. § 62 Abs. 3 lautet: 

"(3) Abs. 2 gilt für den ehemaligen Amtsführenden 
Präsidenten und den ehemaligen Vizepräsidenten des Stadt­
schulrates für Wien, die diese Funktionen am 1. Juli 1995 
innehatten, und für ihre Hinterbliebenen bei Anwendung des 
§ 16 Z 1, § 17 Abs. 3 und§ 21 sowie für den ehemaligen 
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Bezirksvorsteher, der diese Funktion am 1. Juli 1995 inne­
hatte, und für seine Hinterbliebenen bei Anwendung des§ 27 
Z 1, § 28 Abs. la und§ 30." 

31. Nach§ 62 werden folgende§§ 62a bis 62g eingefügt: 

"§ 62a. § 62b Abs. 2 und 3, § 62c, § 62d Abs. 1 bis• 5, 
8 und 9, §§ 62e und 62g gelten für Zeiten nach dem 
31. Dezember 1997, § 62b Abs. 1,. § 62d Abs. 6, 7 und 10 
und§ 62f für Zeiten nach dem 30. Juni 1998. 

§ 62b. (1) Dem ehemaligen Funktionär gebührt ein Ruhebezug 
gemäß§§ 4, 16, 27 oder 37 nur mehr dann, wenn er mit Ablauf 
des 30. Juni 1998 das hiefür erforderliche Mindestausmaß an 

) 

ruhebezugsfähiger Gesamtzeit aufgewiesen hat. 
(2) §§ 15 bis 18 des Wiener Bezügegesetzes 1997 sind auf 

den Funktionär, dem gemäß Abs. 1 eine Anwartschaft auf Ruhe­
bezug zusteht, nicht anzuwenden. Bei Beurteilung der Frage, 
ob eine Anwartschaft vorliegt, wird für die Zeit vom 
1. Jänner 1998 bis 30. Juni 1998 vermutet, daß der Funktionär 
die am 1. Jänner 1998 ausgeübte Funktion bis 30. Juni 1998 
innehaben wird. 

(3) Für den Funktionär, dem gemäß Abs. 1 eine An­
wartschaft auf Ruhebezug zusteht, für den von Abs. 1 er~ 
faßten ehemaligen Funktionär und für ihre Hinterbliebenen 
gelten nur mehr folgende in Betracht kommende Bestimmungen 
dieses Gesetzes: 
1. §§ 4 bis 11, 16 bis 25a, 27 bis 34 und 37 bis 43, § 45 

Abs. 5, § 46, § 47 Abs. 6 und 8, § 48 Abs. 2 und 3, 
§§ 49, 52 bis 54, 57 bis 60, 62 und 63; 

2. §§ 1 und 12, § 26 Abs. 1, § 35 Abs. 1, § 45 Abs. 1 bis 4 
und§ 47 Abs. 7, soweit sich die in z 1 genannten Be­
stimmungen darauf beziehen, § 47 Abs. 1 und 2, soweit 
er sich auf die in z 1 genannten Bestimmungen bezieht. 

Abs. 2 zweiter Satz in anzuwenden. 
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§ 62c. {l) Der Funktionär, der am 1. Jänner 1998 eine in§ 3 
Abs. 1 z 1 bis 14 des Wiener Bezügegesetzes 1997 genannte 
Funktion innehatte und mit Ablauf des 30. Juni 1998 eine 
geringere als die gemäß§ 62b Abs. 1 erforderliche ruhebe­
zugsfähige Gesamtzeit aufweisen wird, kann bis zum Ablauf des 
'30. Juni 1998 schriftlich erklären, daß für ihn in bezug auf 
die am 1. Jänner 1998 innegehabte Funktion weiterhin die 
in§ 62b Abs. 3 genannten Bestimmungen anzuwenden sind. 

· {2) Der Funktionär, der vor dem 1. Jänner 1998 aus einer 
im 1. bis 4. Abschnitt dieses Gesetzes geregelten Funktion 
ausgeschieden ist, am 1. Jänner 1998 keine solche Funktion 
innehatte und die Voraussetzungen des§ 62b Abs. 1 nicht 
erfüllt, kann, wenn er nach dem 1. Jänner 1998 mit einer 
in§ 3 Abs. 1 z 1 bis 14 des Wiener Bezügegesetzes 1997 ge­
nannten Funktion betraut wird, innerhalb von drei Monaten 
nach Obernahme dieser Funktion schriftlich erklären, daß auf 
ihn in bezug auf die vor dem 1. Jänner 1998 zuletzt innege­
habte Funktion weiterhin die in§ 62b Abs. 3,genannten Be­
stimmungen anzuwenden sind. 

{3) Der Funktionär kann auch vor Ablauf der ihm gemäß 
Abs. 1 oder 2 eingeräumten Frist schriftlich und unwiderruf­
lich auf das ihm gemäß Abs. 1 oder 2 zustehende Recht ver­
zichten. 

(4) Eine Erklärung gemäß§ 18 Abs. 1 oder 2 des 
Wiener Bezügegesetzes 1997 ohne eine zumindest gleichzeitig 
abgegebene Erklärung gemäß Abs. 1 oder 2 gilt als Verzicht 
gemäß Abs. 3. 

§ 62d. {l) Für den (ehemaligen) Funktionär, der innerhalb -
offener Frist eine schriftliche Erklärung gemäß§ 62c Abs. 1 
oder 2 abgegeben hat, und für seine Hinterbliebenen gelten 
die in§ 62b Abs. 3 genannten Bestimmungen nach Maßgabe der 
Abs. 2 bis 8. 

(2) Für den Anspruch auf Ruhebezug sind auch in den 
Fällen des Abs. 1 
1. acht Jahre an ruhebezugsfähiger Gesamtzeit gemäß§ 4 und 

§ 5 Abs. 2 bis 4 oder gemäß§ 37 und§ 38 Abs. 2__bis 4 oder 
2. vier Jahre an ruhebezugsfähiger Gesamtzeit gemäß§§ 16 und 

18 oder gemäß§ 27 und§ 28 Abs. 2 bis 4 
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erforderlich. Für die Bemessung des Ruhebezuges zählen diese 
Zeiten jedoch nur, soweit sie vor dem 1. Juli 1998 liegen. 

(3) An die Stelle der in§ 6 Abs. 1 und§ 39.Abs. 1 
genannten 46 % tritt ein Prozentsatz, der sich aus der 
Multiplikation der vor dem 1. Juli 1998 liegenden Jahre 
nach Abs. 2 Z 1 mit 5,75 ergibt. § 6 Abs. 2 und§ 39 Abs. 2 
sind nicht anzuwenden. 

(4) An die stelle der in§ 19 Abs. 1 und§ 29 Abs. 1-

genannten 50 % tritt ein Prozentsatz, der sich aus der 
Multiplikation der vor dem 1. Juli 1998 liegenden Jahre 
nach Abs. 2 z 2 mit 12,5 ergibt. § 19 Abs. 2 und§ 29 Abs. 2 
sind nicht anzuwenden. 

(5) Der in Abs. 1 genannte (ehemalige) Funktionär 
hat für Zeiten nach dem 31. Dezember 1997, die auf die ruhebe­
zugsfähige Gesamtzeit zählen, einen Pensionsbeitrag zu lei­
sten. Diese Verpflichtung endet mit Ablauf des Kalendermo­
nats, in dem er 
1. eine ruhebezugsfähige Gesamtzeit gemäß§ 4 und§ 5 Abs. 2 

und 3 oder gemäß§ 37 und§ 38 Abs. 2 und 3 von acht 
Jahren oder 

2. eine ruhebezugsfähige Gesamtzeit gemäß§ 16 und§ 18 
Abs. 1 und 2 oder gemäß§ 27 und§ 28 Abs. 2 und 3 von 
vier Jahren 

erreicht hat. 
(6) Für Zeiten nach dem 30. Juni 1998, die gemäß§ 5 

Abs. _ 2 z 1 und 2 oder§ 38 Abs. 2 z 1 und 2 auf die ruhebe­
zugsfähige Gesamtzeit zählen, ergibt sich der Prozentsatz, in 
dem der Pensionsbeitrag gemäß Abs. 5 zu leisten ist, durch 
die Multiplikation der Anzahl der vor dem 1. Juli 1998 lie­
genden Jahre nach Abs. 2 Z 1 mit 2,31. 

(7) Für Zeiten nach dem 30. Juni 1998, die gemäß§ 18 
Abs. 1 z 1 und 2 oder§ 28 Abs. 2 z 1 und 2 auf die ruhebe­
zugsfähige Gesamtzeit zählen, ergibt sich der Prozentsatz, 
in dem der Pensionsbeitrag gemäß Abs. 5 zu leisten ist, durch 
die Multiplikation der Anzahl der vor dem 1. Juli 1998 lie­
genden Jahre nach Abs. 2 z 2 mit 5,37. 

(8) Bemessungsgrundlage für den Ruhebezug und für den 
Pensionsbeitrag gemäß Abs. 5 sind der Bezug und beim Pensions­
beitrag auch die Sonderzahlung, die nach diesem Gesetz für 
die Funktion gebühren würden, die 
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1. im Fall des§ 62c Abs. 1 der Funktionär am 1. Jänner 1998 
und 

2. im Fall des§ 62c Abs. 2 der Funktionär vor dem 
1. Jänner 1998 zuletzt 

innegehabt hat. 
(9) Auf den in Abs. 1 genannten Funktionär sind§§ 15 

bis 17 des Wiener Bezügegesetzes 1997 nicht anzuwenden. Solange 
der Funktionär die Erklärung gemäß§ 62c Abs. 1 oder 2 nicht 
abgegeben hat, hat er jedoch den in§ 15 des Wiener Bezügege­
setzes 1997 vorgesehenen Pensionsversicherungsbeitrag zu 
leisten. Die so geleisteten Beträge sind auf den Pensions­
beitrag gemäß Abs. 5 anzurechnen. 

(10) Für den in Abs. 1 genannten Funktionär gilt§ 18 
des Wiener Bezügegesetzes 1997 nur für die Zeit nach dem 
30. Juni 1998 mit der Maßgabe, daß der dort genannte Prozent­
satz des vom Land/von der Gemeinde Wien zu leistenden 
Betrages 
1. im Fall des Abs. 3 durch 8 zu teilen und anschließend 

mit der Anzahl der Jahre zu vervielfachen ist, um die 
die Zahl 8 die Anzahl der vor dem 1. Juli 1998 liegenden 
Jahre nach Abs. 2 z 1 übersteigt, 

2. im Fall des Abs. ·4 durch 4 zu teilen und anschließend mit 
der Anzahl der Jahre zu vervielfachen ist, um die die 
Zahl 4 die Anzahl der vor dem 1. Juli 1998 liegenden Jahre 
nach Abs. 2 z 2 übersteigt. 

Der Beitrag des Landes/der Gemeinde Wien gemäß§ 4 Abs. 1 des 
Pensionskassenvorsorgegesetzes, BGBl.I Nr. 64/1997, verrin­
gert sich entsprechend. weiters verringert sich der gemäß 
§§ 3 und 4 des Wiener Bezügegesetzes 1997 gebührende Bezug 
gemäß§ 18 Abs. 2 des Wiener Bezügegesetzes 1997 nur auf 
das Ausmaß, das sich aus der Teilung der Zahl 100 durch 
den um 100 erhöhten Prozentsatz gemäß z 1 oder 2 ergibt. 

§ 62e. (1) Auf den Funktionär, 
1. für den 

a) § 62c Abs. 1 oder 
b) § 62c Abs. 2 
gilt, der aber innerhalb offener Frist keine Erklärung 
gemäß§ 62c Abs. 1 oder 2 abgegeben oder der gemäß 
§ 62c Abs. 3 oder 4 verzichtet hat, oder 
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2. der nach dem 31. Dezember 1997 erstmals mit einer der in 
§ 3 Abs. 1 des Wiener Bezügegesetzes 1997 genannten 
Funktionen betraut wird und für den§ 62b nicht gilt, 

ist - soweit nicht§ 62f ausdrücklich anderes bestimmt -
dieses Gesetz nicht anzuwenden. 

(2) Die Pensionsbeiträge, die von dem oder für den in 
Abs. 1 z 1 lit. a genannten Funktionär gemäß§ 5 Abs. 2 z 2 
oder§ 46 Abs. 1, 2 oder 4 geleistet worden sind, sind mit 
den monatlich von der österreichischen Nationalbank ver­
öffentlichten Sekundärmarktrenditen der Bundesanleihen bis 
zum Stichtag 31. Dezember 1997 entsprechend aufzuzinsen und 
für die Oberweisungsbeträge gemäß Abs. 3 und 5 zu verwenden. 

(3) Das Land/die Gemeinde Wien hat für den in Abs. 1 
z 1 lit. a genannten Funktionär bis 30. September 1998 einen 
Oberweisungsbetrag an den Pensionsversicherungsträger, der 
aufgrund einer ausgeübten Erwerbstätigkeit zuständig ist 
oder zuletzt zuständig war, zu leisten. war der Funktionär 
bis 31. Dezember 1997 in der gesetzlichen Pensionsversiche­
rung nicht pflichtversichert, so ist der Oberweisungsbetrag an 
die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten zu leisten. 
Für die Höhe des Oberweisungsbetrages gilt§ 311 ASVG mit 
der Maßgabe, daß der Berechnung des Oberweisungsbetrages 
Entgelte nur soweit zugrunde zu legen sind, als der Funktio­
när insgesamt die Höchstbeitragsgrundlage nicht err"eicht hat. 
Die vollen Kalendermonate, für die ein Oberweisungsbetrag 
geleistet wird, gelten als Beitragsmonate der Pflichtversi­
cherung im Sinn der vom Versicherungsträger anzuwendenden 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. § 70 ASVG, 
§ 127b GSVG und§ 118b BSVG sind nicht anzuwenden. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für den Funktionär, der am 

31. Dezember 1997 in einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis stand. 

(5) Der nach Abzug eines Oberweisungsbetrages gemäß 
Abs. 3 verbleibende Betrag nach Abs. 2 ist als Deckungser­
fordernis im Sinn des§ 48 des Pensionskassengesetzes, BGBl. 
Nr. 281/1990, an die in einer Erklärung gemäß§ 3 Abs. 2 
des Pensionskassenvorsorgegesetzes (PKVG) festgelegte Pen­
sionskasse zu übertragen, mit das Land/die Gemeinde Wien 
einen Pensionskassenvertrag gemäß§ 3 Abs. 1 PKVG abge­
schlossen hat. Wird keine Erklärung gemäß§ 3 Abs. 2 PKVG 
abgegeben, so ist der nach Abzug eines Oberweisungsbetrages· 
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gemäß Abs. 3 verbleibende Betrag nach Abs. 2 dem Versiche­
rungsunternehmen zu überweisen, mit dem der Funktionär einen 
Versicherungsvertrag für eine Rentenversicherung ohne Rück­
kaufsrecht abgeschlossen hat. 

§ 62f.(1) Für den in§ 62e Abs. 1 z 1 genannten Funktionär, 
der 
1. nach dem 30. Juni 1998 wegen Funktionsunfähigkeit aus 

der Funktion als Mitglied des Landtages oder Bezirksvor­
steher-Stellvertreter ausgeschieden ist und am 
30. Juni 1998 die zeitlichen Voraussetzungen des·§ 4 
Abs. 2 oder§ 37 Abs. 2 erfüllt hat oder 

2. nach dem 30. Juni 1998 wegen Funktionsunfähigkeit aus 
der Funktion als Mitglied der Landesregierung oder Be­
zirksvorsteher ausgeschieden ist und eine dieser Funktionen 
vor dem 1. Juli 1998 innegehabt hat, 

und für seine Hinterbliebenen gelten die in§ 62b Abs. 3 ge­
nannten und in Betracht kommenden Bestimmungen. 

(2) Für den ehemaligen Funktionär, auf den Abs. 1 anzu­
wenden ist, ist keine Anrechnungsbetrag gemäß§ 16 des Wiener 
Bezügegesetzes 1997 zu leisten. 

§ 62g. Eine vor dem 1. Jänner 1998 gemäß§ 55 getroffene Ver­
fügung bleibt aufrecht." 

Artikel III 

Die Dienstordnung 1994, LGBl. für Wien Nr. 56, zuletzt geändert 
durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 33/1996, wird wie folgt 
geändert: 

§ 59 lautet: 

"§ 59. Der Beamte, der 
1. Bundespräsident, Mitglied der Bundesregierung, Staatssekretär, 

Präsident des Rechnungshofes, Mitglied der Volksanwaltschaft, 
Mitglied des Verfassungsgerichtshofes, Mitglied einer Landes­
regierung, Amtsführender Präsident oder Vizepräsident des 
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Stadtschulrates für Wien, Bezirksvorsteher eines Wiener Ge­
meindebezirkes oder 

2. Mitglied des Europäischen Parlaments oder der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall des Dienst­
einkommens außer Dienst zu stellen." 

Artikel IV 

Art. II und III treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 
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Erläuterungen 
zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Bezüge der Organe des 
Landes und der Gemeinde Wien geregelt und das Wiener Bezüge­
gesetz 1995 und die Dienstordnung 1994 geändert werden 

Problem: 

Das Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen 
öffentlicher Funktionäre, BGBl. I Nr. 64/1997, hat für die Bezüge 
der Landes- und Gemeindefunktionäre Obergrenzen normiert, inner­
halb derer die Landesgesetzgebung die konkreten Bezüge festzu­
legen hat. Außerdem ist die Landesgesetzgebung in der Regelung 
der Ansprüche auf Bezugsfortzahlung, Aufwandersatz oder einen 
Dienstwagen an die Grundsätze der entsprechenden Bundesbestim­
mungen gebunden. Gleiches gilt für eine Pensionsversicherung und 
eine freiwillige Pensionsvorsorge für die Mandatare bzw. für 
Obergangsregelungen betreffend die Ruhe- und Versorgungsbezüge. 
Darüber hinaus dürfen keine Politikerpensionen mehr vorgesehen 
werden. 

Mit der Neuregelung der Bezüge der Wiener Landesfunktionäre 
tritt weiters§ 32 des Obergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, 
in der Fassung des BGBl. Nr. 368/1925, außer Kraft, wonach die -Bezüge des Landeshauptmannes durch den Bundesgesetzgeber fest-
zulegen sind. 

Ziel: 

Anpassung der bezügerechtlichen Regelungen für die Wiener Landes­
und Gemeindefunktionäre (einschließlich des Landeshauptmannes) 
an das Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen 
öffentlicher Funktionäre. Dabei sind auch die einfachgesetzlichen 
Bestimmungen des Bundesbezügegesetzes, BGBl. I Nr. 64/1997, · 
und der letzten Novelle zum Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, 
zu beachten. 

Inhalt: 

Entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgesetzes-über 
die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre sollen durch 
das Wiener Bezügegesetz 1997 die Höhe der (Aktiv-)Bezüge der 
Wiener Landes- und Gemeindefunktionäre, die Bezugsfortzahlung bei 
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Ausscheiden aus der Funktion, die Ansprüche auf Dienstwagen, 
Auslagenersatz und Reisegebühren, die Kranken- und Unfallfür­
sorge, die Pensionsversicherung und die freiwillige Pensionsvor­
sorge durch eine Pensionskasse geregelt werden. 

Durch eine Novelle zum Wiener Bezügegesetz 1995 sollen vor allem 
Obergangsbestimmungen für Politikerpensionen sowie Regelungen 
über die Pensionsbeiträge getroffen werden, welche die von den 
Obergangsbestimmungen erfaßten Funktionäre zu entrichten haben. 
Die im Wiener Bezügegesetz 1995 enthaltenen Bestimmungen über die 
Höhe der (Aktiv-)Bezüge bleiben zwar bestehen, sirid jedoch nur 
mehr für die Bemessung der übergangsweise gebührenden Pensionen 
und für die noch zu entrichtenden Pensionsbeiträge von Bedeutung. 
Hingegen können die Regelungen über die Abfertigungen zur Gänze 
entfallen, da das Wiener Bezügerecht im Gegensatz zu dem des 
Bundes keine diesbezüglichen Obergangsbestimmungen vorsieht. 
weiters sollen im Bezügegesetz 1995 verschiedene Anpassungen an 
Bundesgesetze und Wiener Landesgesetze vorgenommen werden. 

Sowohl das Wiener Bezügegesetz 1997 als auch die Obergangsbestim­
mungen des Wiener Bezügegesetzes 1995 sollen künftig auch für 
den Landeshauptmann sowie den Amtsführenden Präsidenten und 
den Vizepräsidenten des Stadtschulrates für Wien gelten. 

Die Novellierung des Wiener Bezügegesetzes 1995 m~cht auch die 
Änderung einer Bestimmung der Dienstordnung 1994 erforderlich. 

Alternativen: 

Keine 

Kosten: 

Einsparungen ergeben sich vor allem bei den Bezügen der Mitglie-
. der der Landesregierung und durch den Entfall der Abfertigungen. 

Dem stehen jedoch höhere Mehrkosten bei den Bezügen der.Mitglie­
der der Bezirksvertretungen gegenüber. Unter der Annahme, daß die 
Obergrenzen für den Auslagenersatz (§ 10 des Wiener Bezügegeset­
zes 1997) voll ausgeschöpft werden, ist insgesamt vorerst mit 
Mehrausgaben von rund 14 Millionen Schilling jährlich zu rechnen. 
In der Zukunft werden sich jedoch durch den Entfall der Politi­
kerpensionen insgesamt Einsparungen e~geben. 
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Allgemeiner Teil 

Durch§ 1 des Bundesverfassungsgesetzes über die B~grenzung von 
Bezügen öffentlicher Funktionäre, BGBl. I Nr. 64/1997, (im fol­
genden "Bundesverfassungsgesetz" genannt) wurden für die Bezüge 
der Landes- und Gemeindefunktionäre Obergrenzen festgelegt. 
Die Landesgesetzgebung hat die Bezüge innerhalb dieser Obergren­
zen festzulegen, wobei der Bezug nach quantitativen und qualita­
tiven Kriterien für Länder und Gemeinden abzustufen ist. 

Gemäß§ 2 des Bundesverfassungsgesetzes hat die Landesgesetzge­
bung in den bezügerechtlichen Regelungen einen einheitlichen 
Bezug vorzusehen, neben dem keine sonstigen Leistungen für die 
betreffende Funktion zulässig sind, außer einer den Grundsätzen 
der Regelung des Bundes entsprechenden Bezugsfortzahlungs-, 
Aufwandersatz- und Dienstwagenregelung. weiters sind Bestimmungen 
über eine Kranken- und Unfallfürsorge zulässig. Schließiich 
ist die Landesgesetzgebung befugt, für die Teilnahme an der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung und die freiwil­
lige Pensionsvorsorge gleiche Regelungen wie die bundesge­
setzliche zu treffen. 

Gemäß .§ 11 Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes sind die landes­
gesetzlichen Regelungen bis zum 31. Dezember 1997 zu erlassen 
und spätestens mit 1. Juli 1998 in Kraft zu setzen. 

Durch das Wiener Bezügegesetz 1997 (Art. I des Entwurfes) sollen 
die oben dargestellten Materien nach den Vorgaben des ,Bundesver­
fassungsgesetzes und unter Berücksichtigung des Bundesbezügege­
setzes, BGBl. I Nr. 64/1997, geregelt werden. Das Wiener Bezüge­
gesetz 1997 soll mit 1. Jänner 1998 in Kraft treten. 

,:,. 

§ 2 Abs. 3 des Bundesverfassungsgesetzes normiert, daß außer 
einer der Regelung des Bundes entsprechenden Obergangsregelung 
für Ruhe- und Versorgungsbezüge darüber hinaus keine Ruhe- und 
Versorgungsbezüge vorgesehen werden dürfen. Diese Obergangsrege­
lung macht eine umfangreiche Novellierung des bestehenden Wiener 
Bezügegesetzes 1995 erforderlich (Art. II des Entwurfes). Das 
Wiener Bezügegesetz 1995 enthält künftig nur mehr Obergangsbe­
stimmungen über Anwartschaften und Ansprüche auf Pensionen. 
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Die Änderung des Wiener Bezügegesetzes 1995 soll überdies zum 
Anlaß genommen werden, einige Anpassungen an verschiedene Ände­
rungen in anderen Rechtsvorschriften (z.B. Novellierungen der 
Wiener Stadtverfassung, der Dienstordnung 1994 und der Pensions­
ordnung 1995) vorzunehmen. 

Die in Art. III vorgesehene Änderung der Dienstordnung 1994 steht 
mit der Novellierung des Wiener Bezügegesetzes 1995 in Zusam­
menhang. Sie dient weiters der Anpassung an bundesgesetzliche 
Vorschriften im Bezügereformgesetz, BGBl. Nr. 392/1996. 

Besonderer Teil 

zu Art. I (Wiener Bezügegesetz 1997): 

zu§ 1: 

Das Wiener Bezügegesetz 1997 soll auch für den Amtsführenden 
Präsidenten und den Vizepräsidenten des Stadtschulrates für 
Wien gelten, deren Bezüge derzeit in§ 78 des Wiener Schulge­
setzes geregelt sind. 

zu§ 2: 

Die Bemessungsgrundlage für die Bezüge der Funktionäre ist durch 
§ 1 Abs. 1 und§ 3 Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes vorgegeben. 

zu§ 3: 

In dieser Bestimmung wird die Höhe der einzelnen· Bezüge geregelt. 

Die Bezüge für den Landeshauptmann, die Landeshauptmann-Stellver­
treter, die zugleich amtsführende Stadträte sind, für die amts­
führenden Stadträte, die zweiten und Dritten Präsidenten des 
Landtages, die Klubvorsitzenden im Landtag und Gemeinderat und 
für den Amtsführenden Präsidenten des Stadtschulrates für Wien 
entsprechen den Obergrenzen des Bundesverfassungsgesetzes, die 
Bezüge der übrigen Mitglieder der Landesregierung, des Ersten 
Präsidenten des Landtages und der Landtagsabgeordneten liegen 
darunter. 
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Die in§ 3 Abs. 1 z 9 vorgesehene Regelung für die Mitglieder des 
Landtages, die zugleich Vorsitzende des Gemeinderates sind, ist 
zulässig, da gemäß§ 1 Abs. 3 des Bundesverfassungsgesetzes nur 
andere als die in§ 1 Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes ge­
nannte Funktionen in einem Landtag nicht in unterschiedlicher 
Höhe abgegolten werden dürfen. weiters sind gemäß§ 2 Abs. 1 des 
Bundesverfassungsgesetzes zusätzliche Leistungen neben einem 
einheitlichen Bezug nur dann verboten, wenn sie für dieselbe 
Funktion (im konkreten Fall für die Funktion als Landtagsabgeord­
neter) zustehen. 

Der Bezug des Vizepräsidenten des Stadtschulrates für Wien wurde, 
wenn er daneben keinen Beruf mit Erwerbsabsicht ausübt,.wie bis­
her mit so% des Bezuges des Amtsführenden Präsidenten angesetzt. 

stellt man die neuen Bezüge dem bisherigen Gesamtbezug (ein­
schließlich des künftig entfallenden pauschalierten Auslagener­
satzes) gegenüber, so ergeben sich bei sämtlichen Mitgliedern 
der Landesregierung, bei den zweiten und Dritten Landtagspräsi­
denten, den Vorsitzenden des Gemeinderates, beim Amtsführenden 
Präsidenten und beim Vizepräsidenten des Stadtschulrates für Wien 
teilweise beträchtliche Einkommensverluste, bei den übrigen oben 
genannten Funktionären entsprechen die neuen Bezüge in etwa 
dem bisherigen Gesamtbezug. 

Für die Bezirksvorsteher und Bezirksvorsteher-Stellvertreter 
sieht der Entwurf ebenfalls Bezüge vor, die dem bisherigen Ge­
samtbezug entsprechen. Hingegen sollen die Bezüge der Klubobmän­
ner der Bezirksvertretungen und der Bezirksräte erhöht werden. 
Dies ist dadurch gerechtfertigt, daß mit 1. Jänner 1998 im Rahmen 
der Dezentralisierung weitere Aufgabe.n auf die Bezirksvertre­
tungen übertragen werden. Weiters ist zu berücksichtigen, daß 
die bisher kostenlos beigestellte Jahreskarte der Wiener Ver­
kehrsbetriebe wegfällt und den Klubobmännern künftig keine 
Kommissionsgebühren und Sitzungsgelder mehr zustehen. 

zu§ 4: 

Die Regelungen über dem Beginn und das Ende des Anspruches auf 
Bezug entsprechen dem§ 47 Abs. 3 und 4 des geltenden Wiener 
Bezügegesetzes 1995. 
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zu§ 5: 

Die Bezugsfortzahlung bei Ausscheiden aus der Funktion soll 
aus dem Bundesbezügegesetz übernonunen werden. Sie tritt an die 
stelle der bestehenden Abfertigungsregelung. 

zu§ 6: 

Die Bestimmungen über die Kürzung des Bezuges und die Abfuhr 
bestimmter Vergütungen entsprechen dem§ 14 des Wiener Bezügege­
setzes 1995. Da die Anrechnung des Nettoeinkommens auf den Brutto­
bezug noch aus einer Zeit stammt, als die Politikerbezüge steuer­
frei waren, sollen künftig~ wie schon derzeit bei den Pensionen -
die Bruttobeträge angerechnet werden. Die Kürzungsregelung gilt 
nur übergangsweise, bis§§ 4 bis 7 des Bundesverfassungsgesetzes 
im Einzelfall anwendbar werden. 

Zu§§ 7 und 8: 

Für die Höhe der Sonderzahlung soll nicht mehr der Bezug am 
Fälligkeitstag, sondern die summe der Bezüge im jeweili.gen Kalen­
derhalbjahr, für das sie gebührt, entscheidend sein. 

zu§ 9: 

Der Entwurf sieht einen Dienstwagen für den Landeshauptmann, 
die amtsführenden Stadträte, die Landtagspräsidenten und den 
Amtsführenden Präsidenten des Stadtschulrates für Wien vor. 
Für die Benützung des Dienstwagens ist in jedem Falleinmonat­
licher Beitrag von 1,5 % des Anschaffungspreises, höchstens 
aber von 7000 s an die Stadt Wien zu leisten. 
Auf den Dienstwagen kann verzichtet werden. Eine finanzielle 
Abgeltung bei Verzicht ist nicht mehr vorgesehen. 

zu§ 10: 

Den Mitgliedern des Landtages und den Bezirksvorstehern·sollen 
Auslagen, die ihnen in Ausübung des Mandates entstehen, bis 
zu einer Höhe von 6000 s monatlich gegen Nachweis ersetzt werden. 
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zu§ 11: 

Die Vorschriften über die Vergütungen für Dienstreisen entspre­
chen§ 11 des Bundesbezügegesetzes. 

zu§ 12: 

Gemäß§ 2 Abs. 4 des Bundesverfassungsgesetzes können neben 
dem Bezug Kommissionsgebühren und Sitzungsgelder vorgesehen 
werden, wenn der monatliche Bezug geringer als 5.000 S ist. 
Die Regelung über die Kommissionsgebühren und Sitzungsgelder 
für die Mitglieder der Bezirksvertretungen kann daher dem Grunde 
nach aus dem Wiener Bezügegesetz 1995 übernommen werden. Die 
Entschädigung soll künftig 11 % des Bezuges eines Bezirksrates, 
das sind 13 s weniger als bisher, betragen. Außer den Bezirksvor­
stehern und deren Stellvertretern, denen diese Vergütung schon 
bisher nicht zustand, kommt im Hinblick auf die oben erwähnte 
verfassungsgesetzliche Regelung künftig auch den Klubobmännern 
der Bezirksvertretungen keine Anspruchsberechtigung mehr zu. 

Zu§§ 13 und 14: 

Die Regelungen über die Kranken- und Unfallfürsorge sollen aus 
dem Wiener Bezügegesetz 1995 übernommen werden. 

Zu§§ 15 bis 17: 

Für Funktionäre, für die die Pensionsregelungen des Wiener Be­
zügegesetzes 1995 nicht mehr gelten, ist vorgesehen, daß sie 
einen Pensionsversicherungsbeitrag von 11,75 % des Bezuges und 
der Sonderzahlungen bis zu den Höchstbeitragsgrundlagen nach dem 
ASVG an die Stadt Wien zu entrichten haben. Endet der Anspruch 
auf Bezug (Bezugsfortzahlung), so hat die Stadt Wien dem Pen­
sionsversicherungsträger einen Oberweisungsbetrag von 22,8 % 
der Beitragsgrundlagen zu leisten, wodurch die entsprechenden 
Monate Beitragsmonate in der gesetzlichen Pensionsversicherung 
werden. 
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-Hat der Politiker neben der Funktion eine versicherungspflich-
tige Tätigkeit ausgeübt und wurden insgesamt die Höchstbei­
tragsgrundlagen überschritten, so kann er die von ihm zuviel 
gezahlten Versicherungsbeiträge vom Pensionsversicherungsträger 
innerhalb von sechs Monaten nach Enden des Anspruches auf 
Bezug (Bezugsfortzahlung) zurückverlangen. Tut er dies nicht, 
so gelten sie und die von der Stadt Wien geleisteten "Dienst­
geberbeiträge" als Beiträge für eine Höherversicherung in 
der gesetzlichen Pensionsversicherung. 

Die Regelung über die Pensionsversicherung gilt nicht für 
Funktionäre, die zugleich Beamte sind. 

zu§ 18: 

Bei Funktionären, für die ein gesetzliches Berufsverbot-gilt 
(ein Berufsverzicht genügt nicht), hat die Stadt Wien 10 % der 
Bezüge und Sonderzahlungen an eine vom Funktionär ausgewählte 
Pensionskasse zu leisten. Gemäß§ 2 Abs. 1 des Unvereinbarkeits­
gesetzes 1983 dürfen der Bürgermeister, die amtsführenden Stadt­
räte und der Amtsführende Präsident des Stadtschulrates für 
Wien während ihrer Amtstätigkeit keinen Beruf mit Erwerbsabsicht 
ausüben. Aufgrund einer Ermächtigung in§ 2 Abs. 5 des Unverein­
barkeitsgesetzes 1983 sind in einer Novelle zur Wiener Stadtver­
fassung überdies Berufsverbote für den Ersten Präsidenten des 
Landtages, die Klubvorsitzenden im Landtag und Gemeinderat und 
die Bezirksvorsteher vorgesehen. 

Andere Funktionäre können einer Pensionskasse beitreten. 
In diesem Fall verringern sich die Bezüge und Sonderzahlungen 
auf zehn Elftel. Die Stadt Wien hat einen Beitrag von 10 % der 
verringerten Leistungen an die Pensionskasse zu entrichten. 
Die Beiträge der Stadt Wien an die Pensionskasse sind gemäß§ 26 
EStG 1988 steuerfrei. 

Der Funktionär kann sich gegenüber der Pensionskasse verpflich­
ten, ebenfalls einen Beitrag bis zur Höhe des Beitrages der 
Stadt Wien zu leisten. 



- 32 -

Die Höhe der Leistungen aus der Pensionskasse sind von der Höhe 
der bei Leistungsanfall vorhandenen Leistungsrückstellung ab­
hängig. 

Die aus den Beiträgen erworbene Anwartschaft auf Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung ist unverfallbar. Bei Ausscheiden aus 
der Funktion (Enden der Beiträge durch die Stadt Wien) vor Anfall 
der Leistungen kann der Unverfallbarkeitsbetrag in eine bei­
tragsfrei gestellte Anwartschaft umgewandelt oder in die Pen­
sionskasse eines Arbeitgebers übertragen werden. Der Funktionär 
kann auch die Fortsetzung der Pensionskassenvorsorge mit eigenen 
Beiträgen verlangen, wenn mindestens fünf Jahre Beiträge gezahlt 
wurden. 

zu§ 19: 

Das Verbot, auf Geldleistungen nach dem Wiener Bezügegesetz 
1997 zu verzichten, soll aus dem Bundesbezügegesetz übernommen 
werden. 

Zu§§ 20 bis 23: 

Diese Regelungen entsprechen§ 47 Abs. 8, §§ 53 und 57 und 
§ 63 Abs. 2 des Wiener Bezügegesetzes 1995. 

zu§ 24: 

--Das Wiener Bezügegesetz 1997 soll mit 1. Jänner 1998 wirksam 
werden. 

zu Art. II {Änderung des Wiener Bezügegesetzes 1995): 

Zu Art. II Z 1 (§ 1 Abs. 5): 

Diese Änderung dient der Anpassung an die Novelle zur Wiener 
Stadtverfassung LGBl. für Wien Nr. 31/1996. 



- 33 -

zu Art. II z 2, 7, 13, 16 und 29 (§§ 3 und 15, § 26 Abs. 4, 
§§ 36 und 61): 

Da das Wiener Bezügegese~z 1995 im Gegensatz zum Bezügegesetz 
des Bundes keine Obergangsregelungen für Abfertigungen vorsieht, 
können die derzeit bestehenden Bestimmungen über die Abfertigung 
ersatzlos entfallen. 

Zu Art. II Z 3, 14, 15, 17 und 18 {§ 5 Abs. 1, § 28 Abs. 1, § 31 
Abs. 5, § 38 Abs. 1 und§ 41 Abs. 5): 

Diese Regelungen sollen eindeutig klarstellen, daß bei der Be­
messung von Ruhe- und Versorgungsbezügen nach dem Wiener Bezüge­
gesetz 1995 von den in diesem Gesetz vorgesehenen Bezügen und 
nicht von den neuen Bezügen des Wiener Bezügegesetzes 1997 auszu­
gehen ist. 

Zu Art. II Z 4, 21 und 22 (§ 5 Abs. 2, § 46 Abs. 2 und 5): 

Die seit 1. Juli 1995 geltende Höhe der Pensionsbeiträg~ ist 
gemäß§ 56 des Wiener Bezügegesetzes 1995 derzeit befristet. 
Diese Befristung soll entfallen. 

zu Art. II z 5 und 6 (§ 11 z 2 und 3): 

Änderungen der Dienstordnung 1994 und der Pensionsordnung 1995 
machen eine Anpassung des Wiener Bezügegesetzes 1995 erforder­
lich. 

Zu Art. II Z 7 und 13 (§ 14 und§ 26 Abs. 3): 

§ 14 soll weitgehend in das Bezügegesetz 1997 (§ 6) übernommen 
werden. Die Regelung über den Entfall der Bezüge bei städtischen 
Bediensteten soll aus systematischen Gründen in der Dienstord­
nung 1994 (§ 59) erfolgen. 

Zu Art . II Z 8 , 9 , 1 O , 11 und 2 O l § 16 , §, 1 7 Abs . 2 , 
§ 20, § 24 und§ 46 Abs. 1): 

Mit dem Inkrafttreten des Wiener Bezügegesetzes 1997 gilt das 
alte Bezügegesetz des Bundes nur mehr für Landeshauptmänner, die 
vor dem 1. Jänner 1998 aus der Funktion ausgeschieden sind. 
Es ist daher notwendig, den derzeit im Amt befindlichen Landes-
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hauptmann auch in das Wiener Bezügegesetz 1995 einzubeziehen, 
damit die Anwendbarkeit der Obergangsbestimmungen (§§ 62a ff) 
bezüglich der Pension gewährleistet ist. 

zu Art. II z 10, 27 und 28 (§ 20, § 60 Abs. 3 und 8}: 

Die Neufassung der Regelung über die Einkommensgrenzen bei zusam­
mentreffen eines Ruhebezuges mit bestimmten anderen Bezügen 
oder Ruhebezügen ist schon wegen der Einbeziehung des Landes­
hauptmannes in das Wiener Bezügegesetz 1995 erforderlich. weiters 
soll klargestellt werden, daß die bestehenden Bestimmungen künf­
tig durch§§ 4 bis 7 des Bundesverfassungsgesetzes ersetzt 
werden. 

schließlich soll aufgrund der Ermächtigung des§ 11 Abs. 6 des 
Bundesverfassungsgesetzes festgelegt werden, daß bei Wiener 
Politikern, die am 1. August 1997 bereits die für einen Anspruch 
auf Ruhebezug erforderliche ruhebezugsfähige Gesamtzeit aufgewiesen 
haben, auch ab der nächsten Gesetzgebungsperiode des Wiener Land­
tages die bestehenden Einkommensgrenzen nicht erhöht werden. 

zu Art. II z 12, 20, 28 und 30 (§ 25a, § 46 Abs. 1, § 60 Abs. 6 
und 7 und§ 62 Abs. 3):. 

Im Gleichklang zum Wiener Bezügegesetz 1997 sollen die für den 
Amtsführenden Präsidenten und den Vizepräsidenten des Stadtschul­
rates für Wien derzeit im Wiener Schulgesetz bestehenden Rege­
lungen über den Pensionsbeitrag sowie über den Ruhe- oder Ver­
sorgungsbezug in das Wiener Bezügegesetz 1995 übernommen werden. 

Zu Art. II Z 19 (5. Abschnitt): 

Das Wiener Bezügegesetz 1995 sieht für die Mitglieder der Be­
zirksvertretungen nur Bezugsregelungen und keine Pensions­
bestimmungen vor. Der 5. Abschnitt kann daher zur Gänze entfal­
len. 

zu Art. II Z 23 (§ 47 Abs. 8): 

Da das Wiener Bezügegesetz 1997 eine entsprechende Bestimmung 
vorsieht, ist der Geltungsbereich des§ 47 Abs. 8 auf die Pen­
sionsbezieher einzuschränken. 
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Zu Art. II Z 24 (§ 52): 

§ 52 soll in zweierlei Hinsicht geändert werden. Einerseits 
können die Ausschlußbestimmungen bei zusammentreffen mehrerer 
Bezüge entfallen, da§ 3 des Wiener Bezügegesetzes 1997 entspre­
chende Regelungen enthält. Andererseits ist bei den Vorschriften 
über den Entfall von Ruhe- und Versorgungsbezügen auf die neuen 
Bezügegesetze (Bundesbezügegesetz und Wiener Bezügegesetz 1997) 
Bedacht zu nehmen. 

§ 52 Abs. 7 ist durch Zeitablauf gegenstandslos geworden. 

Zu Art. II Z 25 (§§ 55 und 56): 

Gemäß§ 55 kann die Landesregierung bei Vorliegen berücksichtigungs­
würdiger Gründe außerordentliche Zuwendungen gewähren, wenn das 
erforderliche Mindestausmaß an ruhebezugsfähiger Gesamtzeit 
nicht erreicht wurde. weiters kann die Landesregierung aus den 
gleichen Gründen Pensionen erhöhen oder Nachsicht vom Mindest­
alter. erteilen. Diese Regelungen stehen in Widerspruch zu§ 2 
Abs. 3 des Bundesverfassungsgesetzes, sodaß§ 55 aufzuheben ist. 

§ 56 enth~lt die befristete Erhöhung der Pensionsbeiträge, die 
nunmehr Dauerrecht wird (vgl. Art. II z 4, 21 und 22). 

zu Art. II Z 26 (§ 57 Abs. 2): 

Bundesgesetze, auf die das Wiener Bezügegesetz 1995 verweist, 
sind derzeit in der am 1. Mai 1996 geltenden Fassung anzuwenden. 
Dieser Stichtag soll auf den 1. August 1997 verlegt werden. 

zu Art. II Z 31 (§§ 62a bis 62g): 

§§ 62a und 62b: 

Gemäß§§ 62a und 62b gelten künftig die bestehenden Bestimmungen 
des Wiener Bezügegesetzes 1995 über die Politikerpensionen im 
vollen Umfang nur mehr dann, wenn der Funktionär am 30. Juni 1998 
das Mindestausmaß an ruhebezugsfähiger Gesamtzeit erreicht hat 
(acht Jahre für Landtagsabgeordnete und Bezirksvorsteher-Stell-



- 36 -

vertreter, vier Jahre für Mitglieder der Landesregierung, für den 
Amtsführenden Präsidenten und den Vizepräsidenten des Stadtschul­
rates für Wie~ und für Bezirksvorsteher). 

Hiebei ist es gleichgültig, ob der Politiker seine Funktion am 
30. Juni 1998 innehat oder ob er schon früher aus der Funktion 
ausgeschieden ist. 

Bemessungsgrundlage für die Pensionen und für die weiterhin zu 
entrichtenden Pensionsbeiträge sind die (fiktiven) Bezüge und 
Sonderzahlungen nach dem Wiener Bezügegesetz 1995. Im übrigen 
gilt für das Aktiveinkommen dieser Funktionäre ab 1. Jänner 1998 
das Bezügegesetz 1997 mit Ausnahme der Bestimmungen über die 
Pensionsversicherung und die freiwillige Pensionsvorsorge. 

§§ 62c und 62d: 

Politiker, die am 1. Jänner 1998 eine im Bezügegesetz 1997 ge­
regelte Funktion (ausgenommen Bezirksrat) innehaben und die 
erforderliche Mindestzeit von acht bzw. vier Jahren nicht errei­
chen, können gemäß§ 62c Abs. 1 bis 30. Juni 1998 für einen 
Ruhebezug optieren. Gleiches gilt gemäß§ 62c Abs. 2 für denjeni­
gen, der vor dem 1. Jänner 1998 aus der Funktion ohne Erreichen 
der Mindestzeit ausgeschieden ist und nach dem 1. Jänner 1998 
neuerlich mit einer Funktion nach dem Wiener Bezügegesetz 1997 
(ausgenommen Bezirksrat) betraut wird. Die Option ist in diesem 
Fall innerhalb von drei Monaten auszuüben. 

Wird optiert, dann ist gemäß§ 65d Abs. 5 bis 7 für die Zeit 
bis 30. Juni 1998 der volle Pensionsbeitrag und danach für 
Zeiten, die auf die ruhebezugsfähige Gesamtzeit zählen, ein 
verringerter Pensionsbeitrag zu entrichten. Dies solange, bis 
acht bzw. vier Jahre an ruhebezugsfähiger Gesamtzeit erreicht 
werden. Wird diese Zeit nicht erreicht, dann gebührt gemäß§ 62d 
Abs. 2 kein Ruhebezug. 

Bei der Bemessung der Höhe des Ruhebezuges ist gemäß§ 62d Abs. 2 
bis 4 nur die ruhebezugsfähige Gesamtzeit zu berücksichtigen, 
die vor dem 1. Juli 1998 liegt. Beispielsweise würde der Ruhebe­
zug eines Landtagsabgeordneten, der am 30, Juni 1998 eine ruhebe­
zugsfähige Gesamtzeit von fünf Jahren aufweist, ohne Kürzung 
gemäß§ 5 Abs. la 28,75 % des Bezuges gemäß§ 5 Abs. 1 betragen. 
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Bemessungsgrundlage für die Pensionsbeiträge und für den Ruhebe­
zug sind die (fiktiven) Bezüge und Sonderzahlungen nach dem 
Wiener Bezügegesetz 1995. 

Für den Funktionär der optiert hat, gelten gemäß§ 62d Abs. 9 
die Bestimmungen des Wiener Bezügegesetzes 1997 über die Pen­
sionsversicherung nicht. Eine Pensionsvorsorge durch eine Pen­
sionskasse ist gemäß§ 62d Abs. 10 für die Zeit nach dem 
30. Juni 1998 möglich. Der Beitrag der Stadt Wien verringert 
sich jedoch. Weist beispielsweise ein Landtagsabgeordneter am 
30. Juni 1998 eine ruhebezugsfähige Gesamtzeit von fünf Jahren 
auf, dann würde der Beitrag der Stadt Wien an die Pensionskasse 
drei Achtel von 10 % des Bezuges nach dem Bezügegesetz 1997 
betragen. 

§ 62e: 

Für Funktionäre, die von einem ihnen zustehenden Optionsrecht 
nicht Gebrauch machen, gelten die Regelungen des Wiener.Bezügege­
setzes 1997 über die Pensionsversicherung und die freiwillige 
Pensionsvorsorge im vollen Umfang. Die von einem Politiker, der 
am 1. , Jänner 1998 eine im Wiener Bezügegesetz 1997 geregelte 
Funktion (ausgenommen Bezirksrat) innehat, für die Zeit vor 
dem 1. Jänner 1998 an die Stadt Wien geleisteten Pensionsbeiträge 
sind gemäß§ 62e Abs. 2 zu valorisieren. Von dem sich so erge­
benden Betrag ist gemäß§ 62e Abs. 3 ein Oberweisungsbetrag gemäß 
§ 311 ASVG an den Pensionsversicherungsträger zu leisten. Die 
Monate, für die der Oberweisungsbetrag entrichtet wird, gelten 
als Versicherungsmonate in der gesetzlichen Pensionsversicherung. 
Eine Rückerstattung von Beiträgen bzw. eine Höherversicherung 

1 

erfolgt in diesem Fall nicht. Für Funktionäre, die gleichzeitig 
Beamte sind, ist kein Oberweisungsbetrag zu leisten. 

Der Restbetrag (bei Beamten der Gesamtbetrag) ist gemäß§ 62e 
Abs. 5 als Deckungserfordernis an eine vorn Funktionär ~wählte 
Pensionskasse oder an ein Versicherungsunternehmen für eine 
Rentenversicherung ohne Rückkaufsrecht zu übertragen. 
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§ 62f: 

Funktionäre, die ein ihnen gemäß§ 62c zustehendes Optionsrecht 
nicht ausgeübt haben und nach dem 30. Juni 1998 wegen Unfähigkeit 
zur weiteren Funktionsausübung ausscheiden, haben Anspruch auf 
Pension nach den bisherigen Vorschriften des Wiener Bezügegeset­
zes 1995. Für Landtagsabgeordnete und Bezirksvorsteher-Stellver­
treter gilt dies nur, wenn sie am 30. Juni 1998 eine ruhebezugs­
fähige Gesamtzeit von mindestens fünf Jahren aufgewiesen haben. 
In diesem Fall ist kein Anrechnungsbetrag gemäß§ 16 des Wiener 
Bezügegesetzes 1997 an den Pensionsversicherungsträger -~u lei­
sten. Eine Pensionsvorsorge durch eine Pensionskasse bleibt auf­
recht. 

§ 62g: 

Durch diese Bestimmung soll klargestellt werden, daß eine vor 
dem 1. Jänner 1998 getroffene Verfügung der Landesregierung, 
durch die gemäß§ 55 eine (erhöhte) Pension zuerkannt wurde, 
weiterhin aufrecht bleibt. 

Zu Art. III {§ 59 DO 1994): 

§ 59 der Dienstordnung 1994 soll dahingehend ergänzt werden, daß 
bei Beamten, die nach dieser Bestimmung außer Dienst gestellt 
werden, das Diensteinkommen entfällt. Bezüglich der Mitglieder . 
der Landesregierung und ~er Bezirksvorsteher ist diese Regelung 
derzeit in§ 14 und§ 26 Abs. 3 des Wiener Bezügegesetzes 1995 
enthalten. 
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Textgegenüberstellung 

In die Textgegenill:lerstellung wurden nicht aufgenamen: 

1. Regelungen, denen kein bisheriger Text gegenilbersteht, 

2. Regelungen, die nur fonnale Anpassungen zum Inhalt haben und 

3. die umfangreichen Regelungen der § § 3, 15, 36 und 61 des Wiener Bezügegesetzes 1995 über die 
Abfertigungen, die ersatzlos aufgehoben wenien sollen. 

alt 

Wiener Bezügegesetz 1995 

Art. II Z 1: 

§ 1. (5) Der Bezug des Mitgliedes des Iandtages, das zu­
gleich Vorsitzender .des Gemeinderates ist, beträgt • 

1. 108 % der Banessungsgrund].age, wenn ihm die Aufgaben 

gemiß § 15d Aoo. 3 der Wiener Stadtverfassung, IGBl. 

für Wien Nr. 28/1968, obliegen; 
2. • •••• 

Art. II Z 4: 
§ s. (2) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit setzt sich 

1 . 

zu.sannen aus 

1. • ••.• 

neu 

Wiener Bez(gegesetz 1995 

§ 1. (5) Der Bezug des Mitgliedes des Iandtages, das zu­
gleich Vorsitzender des Geneirxierates ist, beträgt 

1. für den Ersten Vorsitzerxien des Gareinderates 

108 % der Banessurgsgrundlage, 
2. • •••• 

§ 5. ( 2) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit setzt sich 
1 

zusanmen aus 
1. • .... 
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~ 

2. der Zeit als Mitglied eines anderen IaIXltages, des 

Nationalrates, des Bundesrates oder des Europäischen 
Parlanents, wenn für diese Zeit ein Beitrag geleistet 
wird, der filr die Zeit vor den 1. Jänner 1981 6 %, 

für die Zeit van 1. Jänner 1981 bis 31. J'änner 1983 

7 %, für die Zeit van 1. Februar 1983 bis 
31. De'zatber 1995 13 % und filr die Zeit ab 
1. Jänner 1996 14,5 % der als Mitglied dieser Ver­
tretungskötper erhaltenen Bezüge einschließlich der 

Sonderz.ahlungen beträgt, 

3. • •••• 

4. • •••• 

Art • .U....Z 7: 

§ 14. (1) Hat das Mitglied der I.andesregienmg auf Grund 
einer Funktion als Mitglied des Nationalrates, des Bundes­
rates, des Europäischen Parlanents, der Bundesregierung, 

als Staatssekretär oder als Mitglied des IaIXltages oder 

der I.andesregienmg eines anderen Landes Anspruch auf 
1 

einen Bezug, Ruhe(Versorgungs)bezug oder ähnliche Ein-
künfte, so_ verringert sich der Bezug geträß § 12 um das 

Netto dieser EinkUnfte insoweit, als nicht in den ent-

ngy 

2. der Zeit als Mi.tgliErl des Nationalrates, des 

Bundesrates oder des Euorpäischen Parlarcents, 
wenn für diese Zeit ein Beitrag geleistet wird, 
der für die Zeit vor den 1. J'änner 1981 6 %, 

für die Zeit van 1. J'änner 1981 bis 
31. J'änner 1983 7 % , für die Zeit van 
1. Februar 1983 bis 31. Dezeni:>er 1994 13 % und 

für die Zeit ab 1. J'änner 1995 18,49 % der den 
Pensionsbeiträgen nach den BezUgegesetz, 
00131.Nr. 273/1972, ztr;;Jn)OOe liegenden Bezüge 

und SOrxierz.ahlUIXJen beträgt, 

3. • •••• 

4. • •••• 

Wiener ~etz 1997 

§ 6. (1) Beim Mitglied der I.andesregierung oder 
Bezirksvorsteher, das/der Bediensteter (Anspruchs­
berechtigter auf Ruhe- oder Versorgungsbezt.JJ) einer 

öffentlich-rechtlichen Körperschaft, einer solchen 

Stiftung, Anstalt cxier eines solchen Fonds ist und 
1 ' dessen Dienstrecht nicht in die Gesetzq~ 
des I.andes Wien fällt, verringert sich der Bezug 

geträß § 3 Abs. 1 z 1 bis 5 cxier 13 um sein Dienst-



alt 

sprechenden Rechtsvorschriften eine Anrechnung des in 
§ 12 angeführten Bezuges vorgesehen ist. 

- 41 -

(2) las Mitglied der I.arxiesregierung, das Bediensteter 

einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, einer solchen 
Stiftung, .Anstalt oder eines solchen Fonds ist, dessen 
Dienstrecht hinsichtlich der Gesetz.gebung in die Karpe­
tenz des I.arxies Wien fällt, erleidet als solches in 
seiner dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung keine 
Einbuße. solange ihm jedoch ein Bezug gerräß § 12 gebilllrt, 
wird sein Diensteinkamen soweit stillgelgt, als es nicht 
den BezlYJ gerräß § 12 illJersteigt. Die vorstehenden Be­

stinmmgen gelten sinngerräß hinsichtlich eines Anspruches 
auf Ruhe-. oder versorg\mgsbezug. Die Zeit der Stillegung 
des Diensteinkamens gilt als ruhegenußfähige Dienstzeit 
ohne Ieistung eines Pensionsbeitrages. 

( 3) Beim Mitglied der Iarx:lesregierung, das Bedien­

steter (Anspruchsberechtigter auf Ruhe- oder Versorgungs­
bezug) einer· öffentlich-rechtlichen Körperschaft, einer · 

solchen Stiftung, Anstalt oder eines solchen Fonds ist, 
dessen Dienstrecht hinsichtlich der Gesetz.gebung nicht 

in die Karpetenz des I.arxies Wien fällt, verringert sich 
' der Bezug gemäß § 12 um sein Nettodiensteinkamen (um 

seinen Nettoruhe- oder Nettoversorgungsbezug) , soweit 

nicht in den Dienstrechtsvorschriften die Stillegung des 

neu 

einkamen ( seinen Ruhe- oder Versoi:gungsbezrg) , 

soweit nicht die Dienstrec::htsvorschriften die 
Stillegung des Diensteinkamens (des Ruhe- oder 
Versorgungsbe-zuges) vorsehen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, \\1eilil auf das organ §§ 4 
bis 7 des Burrlesverfassungsgesetzes Ober die Begrenzung 
von Bezügen öffentlicher Funktionäre anzuwerrlen sirxi. 

(3) las Mitglied der I.arxiesregierung, das van 

Iand/von der Gemrlnde Wien als dessen/deren Vertreter 
in eine Körperschaft, Gesellschaft, Anstalt oder einen 
Fonds entsendet oder als solches von einer Körperschaft, 

Gesellschaft, Anstalt oder einem Fonds gewählt wird, 
hat die Bezüge, die ihm in dieser Eigenschaft aus 
welchem Titel ilmer zukamen, an das land/die Ganei.rxie 
Wien abzuführen oder ihre unmittelbare Abfuhr zu 

veranlassen. 
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alt 

Diensteinkamens { des Ruhe- cxier Versorgungsbezuges) bei 
einen Anspruch auf den Bezug gati:iß § 12 voi:gesehen ist. 

Unter Nettodiensteinkarmen {Nettoruhe- oder Nettover­
sorgungsbezug) ist das steuerpflichtige Diensteinkcmnen 
{ der steuerpflichtige Ruhe- cxier Versorgungsbezug) , ver­
mindert um die darauf · entfallende Iohnsteuer zu verstehen. 

( 4) Allfällige SOnder:zahlungen sirxi in jenen MJnaten an­
zurechnen, in denen die SOnderz.ahltmgen nach diesen Gesetz 
geäihren. 

(5) Das Mitglied der I.andesregierung, das van land 

{von der stadt) Wien als dessen Vertreter in eine Körper­

schaft,. Gesellschaft, Anstalt cxier einen Fonds entsendet 
cxier als solches von einer Körperschaft, Gesellschaft, 
Anstalt cxier einen Fonds gewählt wird, hat die Be'z(k_;Je, die 
ihm in dieser Eigenschaft aus welchen Titel imner zukcmnen, 

an das land {die Stadt) Wien abzuführen cxier ihre unmittel­
bare Abfuhr zu veranlassen. 

Art. II z·a: 

§ 16. Dan ehemaligen Mitglied der Iandesregierung mit 
1 

Ausnahme des eherraligen I.andeshauptnannes geruhrt auf 

Antrag ein nonatlicher Ruhebezug, wenn ••••• 

!l§Y 

Wiener Bez(gegesetz 1995 

§ 16. Dan ehemaligen Mitglied der Iandesregierung mit 
1 1 

Ausnahme des vor den 1. J"anner 1998 aus der Funktion 

ausgeschiedenen Iarx:leshauptnannes gel:illlrt auf Antrag 

ein nonatlicher Rllhebez\l;J, wenn ••••• 
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.>. 

alt 

Art. II Z 10: 

§ 20. Besteht neben dem Anspruch auf Ruhebezug gemäß 

§ 16 ein Anspruch auf 

1. Bezug gemäß § 1 oder Ruhebezug gemäß § 4, 

2. Bezug gemäß§ 26 Abs. 1 oder Ruhebezug gemäß§ 27, 

3. Bezug gemäß§ 35 Abs. 1, 

4. Bezug gemäß§ 6 oder§ 7 Abs. 1 des Bezli;;Jegesetzes, 

EGBl. Nr. 273/1972, oder Ruhebezug gemäß § 35 des 

Be'zlgegesetzes, 

5. Einkilnfte der in § 38 lit. a bis j des Bezli;;Jegesetzes 

be'zeiclmeten Art' 
so ge!:illlrt der Ruhebezug gemäß § 16 nur in dem Ausmaß, 

um das die surme der in z 1 bis 5 genannten Einkünfte 
hinter der Einkamensgrenze zurückbleibt. Ei.nkarmens­

grenze ist der Bezug gemäß § 12 z 1. FUr die BerechnUIXJ 

sim die Bruttobeträge heranzuziehen. 

neu 

§ 20. ( 1) Besteht neben dem Anspruch auf Ruhebez\g getäß 

§ 16 ein Anspruch auf 

1. Bezug oder Ruhebe'mJ nach diesem Gesetz, dem Wiener 

Bezi.gegesetz 1997, dem BezUgegesetz, OOBl. Nr. 273/1972, 

oder dem BlllldesbezUgegesetz oder 

2. Ei.nkUnfte der in § 38 lit. d bis 1 des Bezi.gegesetzes, 

OOBl. Nr. 273/1972, genannten Art, 

so gel:iihrt der Ruhebe'mJ gemäß § 16 nur in dem Ausnaß, 

um das die surme der in z 1 und 2 genannten EinkUnfte 

hinter der Eink.cmnensgren zurückbleibt. Einkannens­

grenze ist für den ehercaligen Iandeshaupbnann 200 % 
des Gehaltes eines Beamten der Gereilxie Wien der 

Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6, sonst der Bezug 

gemäß§ 12 Z 1. 

(2) Abs. 1 gilt insoweit nicht, als§§ 4 bis 

7 und § 11 Abs. 3 bis 7 des Burxiesverfassurgsgesetzes 

über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, 
B;Bl. I Nr. 64/1997, anzuwenden sim. Bei Anwendurg 

des § 11 Abs. 6 dieses Burxiesverfassungsgesetzes gilt 
1 

die Einkamensgrenze· gemäß Abs. 1 als Betrag im Sinn 

des § s Abs. 4 des genannten Burxiesverfassungsgesetzes. 



~ 

Art. II Z 13: 

§ 26. (3) - § 14 Abs. 1 bis 4 gilt sinngemäß mit der 

MaP.gabe, daß an die stelle des Bezuges gemäß § 12 

der BezlYJ gemäß Abs. 1 tritt. 
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(4) § 15 gilt mit der M9.&Jabe, daß an die Stelle des 
ehataligen Mitgliedes der I.andesregierung der ehemalige 

Bezirksvorsteher, an die Stelle des Ruhebezuges gemäß 
§ 16 der Ruhebezug gemäß § 27 tritt urrl statt § 18 Abs. 1 

Z 1 und 2 § 28 Abs. 2 z 1 urrl 2 anzuwenden ist. 

Art. II Z 19: 

5 • 1-\00CHNITI' 

§ 44. ( 1) SOfem nicht ein Anspruch gemäß § 26 Abs. 1 oder 
§ 35 Abs. 1 besteht, getillut dem Mitglied der Bezirksver­

tretung ein nonatlicher Be'zug, der 

1. für den Klubol::nann 10 %, 

2. für ein sonstiges Mitglied der Bezirksvertretung 5 % 
1 

des Gehaltes eines Beamten der Ganeinde Wien der Dienst-

klasse IX, Gehaltsstufe 6, beträgt. 

!l§Y 

entfällt 

entfällt 
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alt 

(2) Dem Mitglied der Bezirksvertretung geälllrt für 

jeden halben Tag, an dem es zu kannissionellen Verhan­
lungen entsendet wi:rd, zur Al:geltung des damit verb.mdenen 
Aufwandes eine Entschädigung von 552 s. Eine solche Ent­
schädigung gel:illut auch den gewählten Mitgliedem (oder in 
~er Vertretung den Ersatzmitgliedem) der gesetzlich vor­
geschriebenen Ausschilsse und einer von der Bezirksvertretung 
zu bestintrenden Kc:mnission ( § 66f der Wiener Stadtverfassung) 
für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschilsse oder der 
Karmission. Dem Bezirksvorsteher und dem Bezirksvorsteher­
Stellvertreter geälhren diese Entschädigungen nicht. 

( 3) Die Entschädigung gemäß Abs. 2 ärxiert sich im 

gleichen Zeitp.mkt und im gleichen Prozentausnaß wie der 
Bezug gemäß Abs. 1 Z 2. 

Art. II Z 20~: 

§ 46. (1) ras Mitglied des Iandtages, das Mitglied der 
I.andesregienmg mit Ausnahne des I.andeshauptnannes, der 
Bezirksvorsteher und der Bezirksvorsteher-Stellvertreter 
haben einen nonatlichen Pensionsbeitrag sowie einen 

1 

Pensionsbeitrag von jeder SOnderz.ahlung zu entrichten. 

D§Y 

§- 46. (1) ras Mitglied des Iandtages, das Mitglied der 
I.andesregierung, -der Amtsfilllrende Präsident und der 
Vizepräsident des Stadtschulrates für Wien, der 
Bezirksvorsteher und der Bezirksvorsteher-Stellver-

' 1 treter haben einen nonatlichen Pensionsbeitrag sowie 
einen Pensionsbeitrag von jeder SOnderzahlung zu 
entrichten. 
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alt 

Art. II Z 21: 

§ 46. (2) Der nonatliche Pensionsbeitrag und der Pensions­
beitrag von den Sonderzahlungen betragen 
1. für-das Mitglied des I.andtages und den Bezirksvorsteher­

Stellvertreter für die Zeit bis 31. Dezanber 1995 13 % 
und für die zeit ab 1. .Tanner 1996 14,5 %, 

2. für das Mitglied der I.andesregierung und den Bezirks­
vorsteher für die Zeit bis 31. Dezamer 1995 16 % und 

für die zeit ab 1 • .Tanner 1996 17 ,s % des (gekUrzten) 
Bezl.ges und der ( gekl\rzten) SOrxierz.ahlungen. 

Art. II Z 22: 

neu 

§ 46. (2) Der Pensionsbeitrag beträgt 

1. für das Mitglied des I.andtages 18,49 % des Bezuges 
getäß § 1 und der SOnderzahlung getäß § 45, 

2. für den I.andeshaupt:rnann 21,49 % des Bezuges getäß 
§ 17 Abs. 2 dritter satz und der sonderzahlung 
getäß § 45, 

. 3. für die übrigen Mitglieder der I.andesregienmg 
21,49 % des Bezuges ganäß § 12 und der SOnder­
zahlung ganäß § 45, 

4. für den .Amtsführen::len Präsidenten und den Vize­
präsidenten des Stadtschulrates für Wien 21, 49 % 

des Bezuges gemäß § 25a z 2 und der sonder­
zahlurg gemäß § 45, 

5. für den Bezirksvorsteher 21,49 % des Bezuges 
gatäß § 26 Abs. 1 und der Sonderzahlung geräß 
§ 45 und 

6. für den Bezirksvorsteher-Stellvertreter 18,49 % 

des Bezuges gemäß § 35 Abs. 1 und der Sonder­

zahlung gatäß § 45. 
1 

§ 46. ( s) Der Enpfänger eines Ruhe- oder VersoigUilgSbezuges § 46. ( 5) Der Enpfanger eines Ruhe- oder Versorgungsbezuges 

nach diesen Gesetz hat hievon und von den Sonderz.ahlungen nach diesen Gesetz hat hievon und von den SOrx:ierzahlungen 

einen Pensionsbeitrag von 1,5 % zu entrichten. einen Pensionsbeitrag von 5,49 % zu entrichten. 
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alt 

Art. II Z 23: 

§ 47. (8) § 8 Abs. 1, § 9 und§ 10 der Besoldungs­

ordnung 1994, IGBL filr Wien Nr. 55, gelten für Geld­

leistungen an die im 1. bis 5. Abschnitt genannten 

Funktionäre sinngercäß. 

Art. II Z 24: 

§ 52. (1) WUrde filr denselben Zeitraum Anspruch auf nehrere 

Bezüge nach diesem Gesetz bestehen, so geäfurt. nur ein 
Bezug, und zwar bei. Verschiedenheit der jeweils höhere. 

Bei diesen Vergleich sind allfällige Kilrzungen außer 

Betracht zu lassen. 

( 2) WUrde für denselben Zeitraum Anspruch 

1. auf einen Bezug gercäß § 1 und einen Ruhebezug garäß § 4, 

2. auf einen Bezug garäß § 12 und einen Ruhebezug garäß 

§ 4 oder § 16, oder 

3. auf einen Bezug gercäß § 26 und einen Ruhebezug gercäß 

§ 4 oder § 27 bestehen, so gebTurt nur der Bezug. 

(3) Filr die Zeit des Anspruches auf einen Bezug 
' als Mitglied der Bundesregierung, Staatssekretär oder 

I.andeshaupbrann nach dem Bezilgegesetz, OOBl. Nr. 273/1972, 

gebührt kein Bezug nach . diesem Iandesgesetz. 

( 4) WUrde für denselben Zeitraum · sowohl ein Bezug 

oder Ruhebezug nach dem Bezilgegesetz, OOBl. Nr. 273/1972, 

ngy 

§ 47. (8) § 8 Abs. 1, §§ 9 und 10 der Besoldungs­

ordnung 1994, IGBL für Wien Nr. 55, gelten filr Geld­

leistungen an eherralige Funktionäre und ihre Hinter­
bliebenen sinngercäß. 

§ 52. (1) Wtirde filr denselben Zeitraum Anspruch 

1. auf einen Bezug gatäß § 3 Abs. 1 z 1 bis 5, 

11 oder 12 des Wiener Bezilgegesetzes 1997 und 

einen Ruhebezug garäß § 4 oder § 16 dieses Gesetzes, 

2. auf eine Bezug getäß § 3 Abs. 1 z 6 bis 10 des 

Wiener BezOgegesetzes 1997 und einen Ruhebezug 

garäß § 4 dieses Geseztes oder 

3. auf einen Bezug garäß § 3 Abs. 1 z 13 des 

Wiener Bezügegesetzes 1997 und einen Ruhebezl.g 

garäß § 4 oder § 27 dieses Gesetzes 

bestehen, dann besteht kein Anspruch auf den Ruhebezug. 

( 2) Kein Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsbezug 
' getäß § 37 oder§ 40 besteht, wenn für denselben Zeit-

raum ein Bezug, Ruhe- oder Verso:rgungsbezu;J nach dem 

Bundesbeztigegesetz oder den Be'zügegesetz, 0081. Nr. 

273/1972, gatäß § 3 Abs. 1 z 1 bis 14 des Wiener 

Bezügegeseztes 1997 oder nach den 1. bis 4. Abschnitt 
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alt 

oder dem 1. bis 4. Abschnitt dieses Gesetzes als auch ein 

Ruhebezug gerräß § 37 geWhren, so besteht kein Anspruch 

auf Ruhebezug garäß § 37. 

( 5) Wtirde für denselben Zeitraum sowohl ein Ver­

sorgungsbezug nach dem BezUgegesetz, EGBl. Nr. 273/1972, 

oder dem 1. bis 3. Abschnitt dieses Gesetzes als auch ein 

Verso:rgungs;bezug garäß § 40 geWhren,. so besteht kein 

Anspruch auf Versorgungsbezug geräß § 40. 

( 6) Anläßlich des Ausscheidens aus einer der im 
1. bis 4. Abschnitt angefifurten FUnktionen ist ein allen­

falls gettlllrender Ruhebezug nach diesem Gesetz neu zu 
bemessen. 

(7) Entsteht innerhalb eines Jahres Anspruch auf 

nehrere .Abfertigungen garäß § 3, § 15, § 26 Abs. 4 oder 

§ 36, so gebiihrt nur eine Abfertigung, und ·zwar bei 

Versc:ru.a:ienheit die jeweils höhere; bereits ausbezahlte 

Beträge sind anzurechnen. 

Art. II Z 25: 

§ 55. ( 1) Die Iandesregierung kann ehamligen, im 1. bis 
1 

3. Abschnitt angeführten Funktionären oder deren Hinter-
bliebenen ( § 1 Abs. 3 der Pensionsordnung 1995) , denen 

~ 

dieses Gesetzes gel::fillrt. 

( 3) Bei Ausscheiden aus einer in § 3 Abs. 1 

z 1 bis 14 des Wiener BezUgegesetzes 1997 genannten 

FUnktion ist ein allenfalls geWhrender Ruhebezug 

nach diesem Gesetz neu zu berlessen. Ausgencmnen ist 

ein Ruhebezug garäß § 62d. 

entfällt 
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fil.t 

nach diesen Gesetz kein Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungs­

bezug zusteht, bei Vorgliegen bel:ücksichtigllilJSWUmiger 

Grilnde und unter Berlachtnalme auf die ruhebezugsfähige 

Gesamtzeit des ehenaligen Funktionärs auf Antrag eine 

außerordentliche laufende Zuwerx:lung bis zur Höbe des ent­

sprechenden Ruhe- und Verso~sbezuges gewähren. Die 

I.andesregierung kann weiters bei Vorliegen berlicksichtigungs­

wUrdiger Grtln:ie und einer verhältnismäßig langen ruhe­

bezugsfähigen Gesamtzeit des ehemaligen Funktionärs das 

Ausmaß des Ruhe- oder Versorgurgsbezuges Ober die sich 

aus §§ 6, 19 und 29 ergebenden Grenzen um höchstens ein 

Viertel erhöben oder von den in §§ 4, 16 und 27 vor­

gesehenen Lebensalter Nachsicht erteilen; in letzteren 

Fall gelten§ 3, § 15 und§ 26 Abs. 4 nicht. 

(2) In den Angelegenheiten, die von der Gercei.ooe im 

eigenen Wirkungsbereich zu besorgen sim, ist für die 

Verfügungen garäß Abs. 1 der Stadtsenat zuständig. 

§ 56. Fs erhöben sich 

1. für die Zeit van 1. Juli 1995 bis zum Inkrafttreten 

der nächsten .Änderung des Wiener Bezilgegesetzes 1995 
' ' die in§ 5 Abs. 2 z 2 genannten Prozentsätze von 

13 % und 14,5 % auf 18,49 %, . 
2. für die Zeit bis zum Inkrafttreten der nächsten Änderung 

des Wiener Bezilgegesetzes 1995 der in § 46 Abs. 2 z 1 

vo~esehene Pensionsbeitrag von 14,5 % auf 18,49 %, 

neu 

entfällt 
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3. für die Zeit bis zum Inkrafttreten der nächsten Änderung 
des Wiener Bezügegesetzes 1995 der in § 46 Abs. 2 z 2 
vorgesehene Pensionsbeitrag von 17,5 % auf 21,49 % und 

4. für die Zeit bis zum Inkrafttreten der nächsten Änderung 
des Wiener Bezügegesetzes 1995 der in§ 46 Abs. 5 vor­
gesehene Pensionsbeitrag von 1,5 % auf 5,49 %. 

Art. II Z 26: 

§ 57. (2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, 
sind diese in der am 1. Mai 1996 geltenden Fassung 
anzuwenden. 

Art. II Z 30: 

§ 62. (3) Abs. 2 gilt für den eheraligen Bezirksvorsteher, 
der diese Funktion am 1. Juli 1995 innehatte, und für 
seine Hinterbliebenen bei Awnendung des§ 27 z 1, 
§ 28 Abs. la und§ 30. 

neu 

§ 57. (2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze venJeist, 
sind diese in der am 1. Atgust 1997 geltenden Fassung 
anzuwenden. 

§ 62. (3) Abs. 2 gilt für den eheraligen Amtsführenden 
Präsidenten und den eheraligen Vizepräsidenten des 
Stadtschulrates für Wien, die diese FUnktionen am 
1. Juli 1995 innehatten, und für ihre Hinterbliebenen 
bei Anwendung des§ 16 z 1, § 17 Abs. 3 und§ 21 sowie 
für den eheraligen Bezirksvorsteher, der diese 

1 

Funktion am 1. Juli 1995 innehatte, und für seine 
Hinterbliebenen bei Awendung des § 27 Z 1, § 28 
Abs. la und§ 30. 
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Dienstordnung 1994 

Art_. _ _I_II: 

§ 59. Der Beamte, der Bundespräsident, Mitglied der Bundes­
regierung, Staatssekretär, Präsident oder Vizepräsident des 
Rechnungshofes, Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied 
einer Iandesregierung, J\mts:fUhrender Präsident oder 
Vizepräsident des Stadtschulrates für Wien oder Bezirks­
vorsteher eines Wiener Gerleindebe'Zirkes ist, ist für die 
Dauer dieser Funktion außer Dienst zu stellen. 

neu 

Dienstordnung 1994 

§ 59. Der Beamte, der 
1. Bundespräsident, Mitglied der Bundesregierung, 

Staatssekretär, Präsident des Rechnungshofes, 
Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied des 
VerfassuIYJS(Jerichtshofes, Mitglied einer Iandes­
regierung, Amts:fUhrender Präsident oder Vize­
präsident des Stadtschulrates fUr Wien, Bezirks­
vorsteher eines Wiener Gareindebezjr'kes oder 

2. Mitglied des Europäischen Parlaments oder der 
Kcmni.ssion der Europäischen Gemeinschaften 

ist, ist für die D!uer dieser Funktion tmter 

Entfall des Diensteinkamens außer Dienst zu 
stellen. 


